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Sachbearbeiter: Dr. 0 
Tel.: 71100/6658 DW 

An 

1. das Bundeskanzlera 
1010 Wien; 

� LeJ.w.s-;""i,w;� 

2. das Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten, 
im Hause; 

3. das Bundesministerium für Wissenschaft, Verkehr und Kunst, 
Radetzkystraße 2, 1030 Wien; 

4. das Bundesministerium für Gesundheit und Konsumentenschutz, 
Radetzkystraße 2, 1030 Wien; 

5. das Bundesministerium für Umwelt, Stubenbastei 5, 1010 Wien; 

6. das Bundesministerium für Finanzen, Johannesgasse 5, 1010 Wien; 

7 . das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, im Hause; 

8. das Bundesministerium für Inneres, Herrengasse 7, 1010 Wien; 

9. das Bundesministerium für Justiz, Museumstraße 7, 1070 Wien; 

10. das Bundesministerium für Landesverteidigung, Dampfschiff-
straße 2, 1030 Wien; 

11. den Rechnungshof, Dampfschiffstraße 2, 1030 Wien; 

12. alle Ämter der Landesregierungen; 

13. den Österreichischen Städtebund, Rathaus, 1082 Wien; 

14. den Österreichischen Gemeindebund, Johannesgasse 15, 1010 Wien; 

15. die Bundesarbeitskammer, Prinz-Eugen-Straße 20, 1040 Wien; 

16. die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, Wiedner Haupt
straße 63, 1040 Wien; 

17. die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs, 
Löwelstraße 12, 1010 Wien; 

18. den Österreichischen Gewerkschaftsbund, Hohenstaufengasse 10, 
1010 Wien; 

19. die Volksanwaltschaft, Singerstraße 17, 1010 Wien; 
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20. die Universität Wien - Institut für Staats- und Verwaltungs
recht, Schottenbastei 10 - 16, 1010 Wien; 

21. die Technische Universität, Karlsplatz 13, 1040 Wien; 

22. die Universität für Bodenkultur, Gregor-Mendelstraße 38, .1180 
Wien; 

23. die Technische Universität Graz, Rechbauerstraße 12, 8010 Graz; 

24. die Leopold-Franzens-Universität in Innsbruck, Innrain 52, 6020 
Innsbruck; 

25. die Johannes Kepler-Universität Linz, 4040 Linz - Auhof; 

26. die Bundesingenieurkammer, Karlsgasse 9/2, 1040 Wien; 

27. den Österreichischen Rechtsanwaltskammertag, Rotenturmstraße 13, 
1010 Wien; 

28. die Österreichische Notariatskammer, Landesgerichtsstraße 20, 
1010 Wien; 

29. die Vereinigung Östrreichischer Industrieller, Schwarzenberg
platz 4, 1030 Wien; 

30. den Österreichischen Wasser- und Abfallwirtschaftsverband, Marc 
Aurelstraße 5, 1010 Wien; 

31. die Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach, 
Schubertring 14, 1010 Wien; 

32. den Verband der Elektrizitätswerke Österreich, Brahmsplatz 3, 
1040 Wien; 

33. den Verband österreichischer Entsorgungsbetriebe, 
Reisnerstraße 40, 1030 Wien; 

34. die Österreichische Gesellschaft für Natur- und Umweltschutz, 
Alserstraße 21/1/5, 1080 Wien; 

35. das Präsidium des Nationalrates, Parlament, 1010 Wien 

Gegenstand: WRG-Novelle betreffend Abfalldeponien 

Schon mit der Wasserrechtsgesetz-Novelle 1959 waren die durch die 

Abfallbeseitigung bewirkten Gewässerverunreinigungen erfaßt worden. 

Die Anwendung des § 32 auf Deponien hatte allerdings praktisch un-
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lösbare Probleme zur Folge. Die Wasserrechtsgesetz-Novelle 1990 hat 

daher Abfalldeponien ausdrücklich aus dem Regime des § 32 herausge

nommen und einer eigenen Regelung - dem § 31b - unterstellt, durch 

die der langfristigen Umweltgefährdung aus Deponien Rechnung getra

gen werden sollte; aufrechte Bewilligungen nach § 32 wurden durch 

§ 31d Abs. 2 in das Regime des § 31b übergeleitet (eine Lösung für 

bereits abgelaufene Deponiebewilligungen wurde allerdings nicht ge

troffen) . 

Zeitgleich mit der Wasserrechtsgesetz-Novelle 1990 wurden bestimmte 

Abfalldeponien der Genehmigungspflicht nach § §  28 und 29 AWG unter

stellt. Wasserrechtsgesetz und Abfallwirtschaftsgesetz sind aber 

nicht deckungsgleich. Der Geltungsbereich des § 31b WRG umfaßt auch 

Deponien für nicht gefährliche Abfälle mit einem Volumen unter 

100. 000 m3, die nicht von den § §  28 und 29 AWG erfaßt sind, sondern 

landesabfallrechtlichen Regelungen unterliegen; das Abfallwirt

schaftsgesetz regelt auch - größere - Abfalldeponien für inerte Ab

fälle, die mangels wasserwirtschaftlicher Relevanz von § 31b WRG 

nicht erfaßt wären. 

Das Wasserrechtsgesetz als Bewilligungsvoraussetzung - u. a. - die 

Einhaltung des Standes der Technik (dzt. definiert in den obzit. 

Richtlinien). Das Abfallwirtschaftsgesetz enthält in § 29 Abs. 18 für 

seinen Geltungsbereich eine Ermächtigung, den Stand der Technik (für 

Neuanlagen) durch Verordnung festzulegen. Dies ist nunmehr durch die 

Deponieverordnung , BGBl. Nr. 164/1996, geschehen. 

Aus sachlichen Erwägungen, insbesondere im Interesse des Nachbar

und Umweltschutzes und geordneter Wettbewerbsverhältnisse in der Ab

fallwirtschaft, ist es nötig, die Deponieverordnung auch für jene 

Dponien wirksam zu machen, die nicht dem Abfallwirtschaftsgesetz un

terliegen, sowie für bestehende Deponien allgemein eine Anpassungs

pflicht - ähnlich jener für Abwasseranlagen ( §  33c WRG) - zu normie

ren. Angesichts des verfassungsrechtlich beschränkten Anwendungsbe

reiches des Abfallwirtschaftsgesetzes bietet sich eine entsprechende 

Ergänzung der § §  31b und 31d WRG als Lösung an. Die Übergangsrege

lung wurde im wesentlichen zwischen Bundesministerium für Umwelt, 
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Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten und Bundes

wirtschaftskammer paktiert. 

Durch Regelungen in der Deponieverordnung und im neuen § 31d soll 

das möglichst gleichzeitige Wirksamwerden beider Normenbereiche ge

währleistet werden. 

Aus Anlaß der Übernahme der Deponieverordnung ins Wasserrechtsgesetz 

sollen auch andere Bereiche des § 31b besser geregelt werden. Dazu 

gehören die Vorschriften über die Sicherstellung, über die Deponie

aufsicht, über Anlagenänderungen usw. 

Die Kostenangaben stützen sich auf Berechnungen des Bundesmini

steriums für Umwelt. 

Als Alternative zur vorgeschlagenen Regelung im Wasserrechtsgesetz 

könnte auch eine Inanspruchnahme der Bedarfskompetenz des Bundes im 

Bereich der Abfallwirtschaft erwogen werden, weil damit im AWG 

selbst die Anwendung des Standes der Technik auf alle Deponien ge

troffen werden könntei die wasserrechtlichen Regelungen für Deponien 

könnten damit wesentlich vereinfacht werden (Deregulierung). 

Sollte diese Lösung in der Begutachtung Zustimmung finden, könnten 

die hier vorgestellten Regelungen weitgehend ins AWG Aufnahme fin

den. Es wird daher auch zu dieser Frage um Stellungnahme gebeten. 

Durch die gegenständliche Regelung wird auch der - ebenfalls notwen

digen - Überarbeitung des Altlastensanierungsgesetzes in keiner Wei

se vorgegriffen, in der materienübergreifend zu regeln wäre, inwie

weit u. a. von den Anforderungen der Deponieverordnung im Bereiche 

der Altlastensanierung Abstand genommen werden könnte. Dies würde 

auch das immer wieder aufgeworfene Problem der Anwendung der § §  31 

bzs. 138 WRG auf die Altlastensanierung lösen. 

Die hier vorgeschlagenen Änderungen des Wasserrechtsgesetzes er

scheinen notwendig und dringend und sollten daher rasch der parla

mentarischen Behandlung zugeführt werden. 
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Es wird daher gebeten, zum beiliegenden Entwurf einer Wasser

rechtsgesetz-Novelle betreffend Abfalldeponien 

bis Ende Juni 1996 

Stellung zu nehmen. 

Für nähere Auskünfte steht die Gruppe I B im Bundesministerium für 

Land- und Forstwirtschaft zur Verfügung. 

Für die Richtigkeit 

der �
,
sfertigung: 

J�U4111/ 

Für den Bundesminister: 

Dr. 0 b e r 1 e i t n e r 
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E N T WUR F 

Das Wasserrecht sgesetz 1 9 5 9 , BGBI . Nr .  2 1 5 , zuletzt 

geändert mit dem Umwelt förderungsgeset z , BGBI . Nr .  

1 8 5 / 1 9 9 3 , wird geändert wie folgt: 

Artikel I 

1 .  § 3 1b lautet : 

"§  3 1b .  Abfalldeponien 

( 1 )  Anlagen zur langfrist igen Ablagerung von Abf ällen ( Ab

falldeponien ) und ihre Änderung bedürfen einer wasserrecht 

l ichen Bewi lligung ; als Änderung gilt auch die Stillegung 

oder Beseitigung von Anlagenteilen. Unbeschadet sonstiger 

Bestimmungen dieses Bundesgeset zes sind hievon ausgenommen 

a )  Anlagen , in denen Abfälle ordnungsgemäß gesammelt und 

zum Abtransport , zur Verwertung oder zur sonstigen 

Behandlung bereitgehalten werden , sofern die Lagerung 

der Abf älle ein Jahr nicht überschreitet , 

b)  die Ablagerung von Abfällen, bei deren ungeschützter 

Lagerung eine Verunreinigung der Gewässer einschließ

l i ch des Grundwassers nicht zu besorgen ist , 

c )  die Änderung von Anlagen ( teilen )  , wenn sie ohne nach

t e i l ige Auswirkungen auf öffentl i che Interessen ist 

und wenn sie fremden Rechten ( §  1 2  Abs . 2 )  nicht nach

tei lig ist oder die Zust immung der Betroffenen vor

l i egt . 

( 2 ) Ansuchen um Bewi l ligung einer Abfalldeponie haben unbe

schadet der Bestimmungen des § 103 j edenfalls Angaben zu 

enthal ten über 
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a )  Arten und Mengen der zur Ablagerung vorgesehenen 

Abf älle , 

b)  das vorgesehene Gesamtvolumen der Deponie ,  

c )  die Eignung des vorgesehenen Standortes in hydrologi

scher , geologischer und wasserwirtschaft li cher 

Hinsicht , 

d )  die nach dem S tand der Technik zum Schutz der Gewässer 

einschließlich des Grundwassers auf die Dauer der Ab

lagerung vorgesehenen Maßnahmen , 

d )  den vorgesehenen Betriebs - ,  Überwachungs - und 

Kontrollplan ( Deponiebetriebsordnung ) ,  

e )  die für die Stillegung ( Auflassung ) und Nachsorge 

vorgesehenen Maßnahmen , 

f )  Art und Höhe der Sicherstel lung ( Abs . 5 ) . 

( 3 ) Die Bewilligung darf nur erteilt werden , wenn die zum 

S chutz der Gewässer einschließl ich des Grundwassers vorgese

henen Maßnahmen dem Stand der Technik ent sprechen , e ine unzu

l ässige Bee inträchtigung öf fentlicher Interessen ( §  1 0 5 ;  § 1 

Abs . 3  AWG ) ) sowie fremder Rechte ( §  12 Abs . 2 )  nicht zu erwar

t en ist , eine fachkundige Betriebs führung gewährleistet ist 

und die Überwachung und Betreuung der Deponie auf die vermut 

l iche Dauer der Gewäs sergef ährdung sichergestellt erscheint ; 

f erner ist darauf zu acht en , daß Gemeinden in der Versorgung 

ihrer Bewohner mit Trinkwasser nicht beeinträchtigt werden . 

Als Stand der Technik gilt die Einhaltung j ener Anforderun

gen , die im Geltungsbereich des § 2 9  Abs . 1 8 AWG verordnet 

werden . Die Aufnahme des Deponiebetriebes ist erst nach be

hördlicher Überprüfung ( §  12 1 )  der hiezu erforderlichen An

lagen und Maßnahmen zul ässig . 

(4) Die E inbringung von Abf ällen in die Deponie darf j eweils 

nur für e inen Zeitraum von 15  Jahren bewi l l igt werden , sofern 

die Behörde nicht unter Bedachtnahme auf besondere Umst ände 

kürzere Zeiträume festlegt . Ansuchen um Verlängerung des Ein

bringungszeitraumes können frühestens 5 Jahre , spätestens 6 
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Monate vor Ablauf der festgesetzten Dauer gestellt werden; in 

diesem Fall ist der Ablau f  der Frist gehemmt ; § 21 Abs . 3  

dritter Sat z findet hiebei Anwendung . Wird das Ansuchen 

rechtzeitig gestellt , hat der Berechtigte Anspruch auf Frist

verlängerung , wenn öf fent l iche Interessen ( §  1 0 5 ;  § 1 Abs . 3 

AWG ) nicht im Wege stehen und sichergestellt ist , daß die De 

ponie vor Ablauf der zu verl ängernden Fri st bestmögl i ch dem 

S tand der Technik ( Abs . 3 ) entspricht . Die Einbringung von Ab

f äl len ist einzustellen ,  wenn die bewi lligte Einbringungszeit 

abgelaufen ist ; dabei f indet Abs .  8 sinngemäß Anwendung . Un

t erbleibt im Bewi lligungsbesche id eine Bestimmung des Ein

bringungszeitraumes ,  dann gilt ein Zeitraum von 15 Jahren ab 

Rechtskraft des Bewilligungsbescheides als festgelegt . Der 

E inbringungszeitraum endet bei j enen Deponien , die am 

1 . 7 . 19 9 6  rechtskräftig bewilligt sind ,  soweit nicht im Bewi l 

l igungsbescheid anderes bestimmt ist , 1 5  Jahre ab Rechtskraft 

des Bewil l igungsbescheides , aber nicht vor dem 3 1 . 12 . 2 0 0 4 . 

( 5 )  Zugleich mit der Ertei lung der Bewil l igung hat die Be

hörde dem Bewilligungswerber di e Leistung einer angemessenen 

Sicherstellung für die Erfüllung der mit der Bewi l l i gung 

verbundenen Auflagen und Verpflichtungen , insbesondere"für 

die ordnungsgemäße Erhaltung und Stillegung ( Auflas sung ) der 

Deponie e inschließlich der Nachsorge sowie der Behebung 

möglicher Mißstände , aufzuerlegen . Als Leistung einer Sicher

steIlung gilt auch eine ausreichende Haftungserkl ärung einer 

G ebietskörperschaft oder eines Wasser- oder Abfallverbandes .  

Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft kann mit 

Verordnung nähere Bestimmungen über den Inhalt der Haftungs 

erkl ärung sowie über die S icherstellung , insbesondere über 

Festsetzung , Art , Bemessung , Leistung , Zugrif f ,  Ver fal l ,  Ver

wendung und Freiwerden treffen .  

( 6 )  Die Bewilligung der Deponie hat unbeschadet des § 1 1 1  

f erner j edenfalls zu enthalten -

a )  den Deponietyp , 

b )  die Liste der zur Ablagerung zugelassenen Abfallarten 

und -mengen , 
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c )  d i e  notwendigen Vorschreibungen betreffend Errichtung 

und Ausstattung der Deponie, Ablagerung der Abfälle 

sowie Überwachungs - und Kontrol lverfahren . 

( 7 )  Deponiebewilligungen und die damit verbundenen Ver

pflichtungen sind im Grundbuch von Amts wegen als Belastung 

ers ichtl ich zu machen . Die Ersichtlichmachung hat zur Folge, 

daß sich ni emand, der eine spätere Eintragung erwirkt , auf 

die Unkenntnis der Belastung berufen kann . 

( 8 )  Der Behörde sind spätestens zwei Monate vor Beginn der 

Durchführung anzuzeigen 

a )  die vorübergehende Einstellung des Deponiebetriebes ,  

b)  die endgültige Einstellung des Deponiebetriebes 

( Schließung, Stillegung, Auflassung der Deponie ) , 

c )  die Änderung der zugehörigen Anlagen ( teil e )  ein

schließlich Maßnahmen zur Anpassung an den Stand der 

Technik, soweit sie keiner Bewi l l igung nach Abs . l  

bedürfen . 

Dabei hat der Deponieberechtigte die zur dauernden Vermeidung 

e iner Gewässergefährdung nach dem Stand der Technik erforder

l ichen Maßnahmen vorzusehen und der Behörde unt er Anschluß 

der erforderlichen Unterlagen ( Pläne und Beschreibungen ) 

bekanntzugeben . Mit der Durchführung kann begonnen werden, 

wenn die Behörde nicht binnen zwei Monaten Bedenken äußert 

oder mitteilt,  daß die vorgelegten Unterlagen ihr für e ine 

verläßliche Beurteilung nicht ausreichend erscheinen . S ind 

die zum Schutz der Gewässer einschließlich des Grundwassers 

vorgesehenen Maßnahmen unzureichend oder kommt der Deponiebe

recht igte s einer Verpflichtung nicht nach, so hat die Behörde 

die erforderlichen Maßnahmen vorzuschreiben oder bei Gefahr 

im Verzug unmittelbar anzuordnen und gegen Ersatz der Kosten 

durch den Verpflichteten nötigenfalls unverzüglich durchfüh

ren zu lass en ;  sie kann diese Maßnahmen in sinngemäßer Anwen

dung des Abs . 5 sicherstellen . Kann der Deponieberechtigte 

nicht beauf tragt oder zur Sicherstellung herangezogen werden, 

dann ist an seiner Stelle dem Liegenschaftseigentümer der 

Auftrag zu erteilen und die Sicherstellung aufzuerlegen . Wer

den die Vorkehrungen nicht vom Verpflichteten durchgeführt, 
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s ind hiermit auf seine Kosten hiezu befugte Fachkundige oder 

Unternehmungen zu betrauen . Maßnahmen aus Anlaß der endgülti

gen Einstel lung des Deponiebetriebes s ind in s inngemäßer An

wendung des § 1 2 1  zu überprüfen . 

( 9 )  Der Deponieberechtigte hat unbeschadet sonstiger Ver

pflichtungen nach diesem Bundesgesetz j edenfalls die ihm 

obliegenden Vorsorge- und Reinhaltungsverpflichtungen ein

zuhalten . Erweisen sich die getroffenen Vorkehrungen als 

unzulängl ich oder reichen sie im Hinblick auf die technische 

Entwicklung nicht aus ,  kann die Behörde die zur Anpassung an 

den Stand der Technik (Abs . 3 )  erforderlichen zusät z l ichen 

oder anderen Maßnahmen vorschreiben . Die Behörde kann auf 

Antrag des Deponieberechtigten anstelle der zur Anpassung an 

den Stand der Technik nötigen Maßnahmen andere vom Deponiebe

rechtigten vorzuschlagende Vorkehrungen zulassen , wenn auch 

damit dem Schutz öf fentl icher Interess en ( §  10 5 ;  § 1 Abs . 3  

AWG ) in hinreichender Weise ent sprochen wird , sowie die Ab

standnahme von best immten Anforderungen des Standes der Tech

nik zulassen , soweit die Erfüllung behördlich vorge sehener 

Maßnahmen unverhältni smäßig wäre . Ein sol cher Antrag ist  nur 

bis zur Erlassung des Auftrages in erster Instanz zulässig 

und mit ent sprechenden , von einem Fachkundigen erstellten 

Unterlagen und Nachweisen zu belegen . Wenn der Schutz öffent 

licher Interessen dies erfordert ,  kann die Behörde bis zur 

Durchführung der Anpassung die vorübergehende Einschränkung 

oder Einstel lung des Deponiebetriebes verfügen . 

( 10 )  Die Behörde hat die vorübergehende Einstellung des Depo

niebetriebes oder die Schließung ( Auflassung , Stillegung) der 

Deponie zu verfügen , wenn ungeachtet wiederholter Mahnung 

unter Hinweis auf die Rechtsfolgen die anläßlich der Bewil l i 

gung , der Änderung der Bewil ligung ( Abs . 8 ; § 2 1a )  oder An

passung an den Stand der Technik angeordneten Maßnahmen nicht 

oder nicht rechtzeitig durchgeführt oder Auflagen nicht ein

gehalten werden . 11 
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2 .  § 3 1d Abs . 2  bis 5 lauten : 

11 ( 2 )  Vor dem 1 .  Jul i  1 9 9 0  ertei lte wasserrechtl iche Bewil l i 

gungen für Abfalldeponien gelten a l s  Bewi lligung nach § 3 1b; 

darin geset zte Befristungen ( §  2 1 )  gelten als Beschränkung 

des Einbringungszeitraumes ( §  3 1b Abs . 4 )  und berühren nicht 

den Bestand der Bewil ligung . Sie s ind von Amts wegen im 

Grundbuch ersichtl ich zu machen ; der Grundeigentümer ist von 

der Verständigung an das Grundbuchsgericht in Kenntnis zu 

setzen .  Die Ersichtl ichmachung hat zur Folge, daß s ich nie

mand , der eine spätere Eintragung erwirkt , auf die Unkenntnis 

der Belastung berufen kann . Solche Deponien s ind bi s längs 

tens 3 1 . 12 . 2 0 0 0  hinsichtlich Deponieabdeckung , Emi s sions - und 

Immissionskontrolle und Kontrol le des Deponiekörpers an den 

gern . § 2 9  Abs . 18 AWG verordneten Stand der Technik anzupas 

sen ;  § 3 1b Abs . 8  gilt s inngemäß , § 2 1a bleibt unberührt . Für 

solche Deponien ist eine Deponieaufsicht ( §  120a)  zu bestel

l en ,  soweit sich dies nicht nach der Lage des Falles als 

entbehrlich erweist . 

( 3 )  Am 1 . 7 . 19 9 6  bestehende, nach § 2 9  AWG oder wasserrecht

l ich bewil l igte , noch nicht ordnungsgemäß aufgelassene Depo

nien s ind nach Maßgabe der folgenden Best immungen an den 

S tand der Technik ( §  3 1b Abs . 3 )  anzupassen: 

a )  Der Berechtigte hat bis 3 1 . 12 . 1 9 9 6  der Behörde mit zutei 

len , ob er die Deponie bis längstens 3 1 . 12 . 19 9 8  s chlie

ßen will . Die Erklärung , die Deponie schließen zu wol len ,  

ist unwiderrufl i ch .  I st die Schließung ( Stillegung , Auf 

lassung ) der Deponie beabsichtigt , sind ab 1 . 7 . 199 7 die 

Anforderungen betref fend Deponieoberf lächenabdeckung , 

Deponieeinrichtungen ,' Deponiepersonal , Abfalleinbau , 

Emissions - und Immis s ionskontrolle und Kontrol le des 

Deponiekörpers , Dokumentation und Deponieaufsicht , s oweit 

sie sich nicht auf die in l i t  b Z 3 genannten Anforderun

gen bez iehen , für noch nicht ausgebaute bewilligte Depo-
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nieabschnitte zusätzlich die Anforderungen für Vorf lut , 

Standsi cherheit , Deponierohplanum, Deponiebasisdichtung , 

Basisentwässerung und Qualitätssicherung einzuhalten . 

b )  Andernfall s  hat der Berechtigte bis 3 1 . 12 . 19 9 6  der 

Behörde mitzuteilen ,  welchem gemäß § 29 Abs . 18 AWG 

zugelas senen Deponietyp die Deponie durch Anpas sung an 

den Stand der Technik unter Berücksichtigung der für die 

Ablagerung zugelassenen Abfälle entsprechen sol l . Wenn 

die Bewil ligung durch Tei lverz icht eingeschränkt wird , 

finden für den künft igen Deponiebetrieb und die hie für 

erforderlichen Einrichtungen die Anforderungen des ent

sprechenden Deponietyps Anwendung . Die Behörde kann , so

weit erforderlich ,  mit Bescheid fest�stel len , inwieweit 

die bewilligten Abfälle dem mitgeteilten Deponi etyp ent 

sprechen; nicht entsprechende Abfälle dürfen nicht wei t er 

abgelagert werden . Durch Anpassung an den Stand der 

Technik s ind einzuhalten 

1 .  ab 1 . 7 . 19 9 7  die Anforderungen betreffend Deponie 

oberflächenabdeckung , Deponieeinrichtungen , Deponie

personal , Abfalleinbau , Emissions - und Immis sionskon

trolle und Kontrolle des Deponiekörpers , Dokumenta

tion und Deponieaufsicht , soweit sie sich nicht auf 

die in Z. 3 genannten Anforderungen beziehen; für 

noch nicht ausgebaute bewil ligte Deponieabschnitte 

zusätzlich Vorflut , Standsicherheit , Deponi erohpla

num , Deponiebasisdichtung , Basisentwässerung und 

Qualitätssicherungj 

2 .  ab 1 . 7 . 19 9 8  die Anforderungen betref fend Was serhaus

hal t ,  Deponiegasbehandlung ( soweit reaktive deponie 

gasbildende Abfälle abgelagert werden ) und besondere 

Bestimmungen für verfestigte Abfäl l e ,  ferner - sowe i t  

dies zur Überwachung der Einhaltung des Konsenses er

forderlich ist - die Anf orderungen betre f fend Gesamt -
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beurteilung von Abfällen , besondere Bestimmungen zur 

Gesamtbeurtei lung , Eingangskontrolle , Identitätskon

trolle,  Rückstellproben; 

3 .  ab 1 . 1 . 2 0 0 4  die Anforderungen betref fend Deponiety

pen , Zuordnung von Abfällen·zu Deponietypen , Verbot 

der Deponierung , Gesamtbeurtei lung von Abfäl len, be

sondere Bestimmungen zur Gesamtbeurteilung , Eingangs 

kontrol l e ,  Ident itätskontrolle,  Rückstellproben . 

Die erforderlichen Anpassungsmaßnahmen s ind der Behörde 

jeweil s  spätestens 6 Monate vor den genannten Terminen 

anzuzeigen; § 3 1b Abs . 8  gi lt sinngemäß . Abweichungen von 

den nach § 2 9  Abs . 18 AWG verordneten Anforderungen können 

in s inngemäßer Anwendung des § 3 1b Abs . 9  gewährt werden . 

Anpassungsmaßnahmen bedürfen keiner Bewilligung , soweit 

dadurch nicht fremde Rechte ( §  12 Abs . 2 )  ohne Zustimmung 

des Betroffenen in Anspruch genommen werden . 

c )  Bei Nichteinhaltung der in lit a und b genannten Termine 

und Anordnungen darf eine Ablagerung bis zur Nachholung 

der ent sprechenden Maßnahme nicht erfolgen . 

( 4 )  In bei Inkrafttreten dieses Bundesgeset zes anhängigen 

Bewilligungsverfahren s ind die gemäß § 2 9  Abs . 1 8 AWG verord

neten Anforderungen anzuwenden , wenn das Bewil ligungsverfah

ren nach dem 1 . 1 . 19 9 6  eingeleit et wurde; in bereits früher 
\}: � Abs.3 anhängig gemachten Verfahren sind die inrlit b genannten 

Anforderungen der Bewill igung zugrundezulegen; diesbezügliche 

Projektsergänzungen gelten nur dann als Neuantrag , wenn durch 

die Anpassung f remde Rechte ( §  12 Abs . 2 )  ohne Zustimmung des 

Betroffenen in Anspruch genommen werden . 

( 5 )  Deponien , die den in Abs . 3  genannten Anforderungen zu den 

genannten Zeitpunkten nicht ent sprechen , dürfen bis zur er

f olgten Anpassung nicht weiter betrieben werden . Über Antrag 

des Anpassungspflichtigen hat die Behörde in besonders gela-
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gerten Einzel fällen ,  deren Ursachen nicht vom Deponieberech

t igten zu vertreten s ind , eine nach den Umständen des Falles 

angemessene Nachfrist zu gewähren . Der Antrag ist spätestens

sechs Monate vor Ablauf der Anpassungsfri st zu stel len . Durch 

den Antrag wird der Ablauf der Anpassungs frist bis zur 

rechtskräft igen Entscheidung gehemmt . ., 

3 .  In § 1 0 2  Abs.1 lit d wird nach dem Ausdruck "§  1 3  Abs . 3 " 

ein Beistrich gesetzt und der Ausdruck "§  3 1b Abs . 3 " 

eingefügt. 

4 .  Nach § 120 wird folgender § 120a samt Überschri f t  

eingefügt : 

"§ 120a. Überwachung von Abfal ldeponien 

Die Behörde hat zur Überwachung von Abfalldeponien ( §  3 1b )  

einschließlich von Altdeponien ( §  3 1d )  auf Kosten des Depo

nieberechtigten mit Bescheid eine Deponieaufsicht zu be

stellen; § 120 Abs.3 bis 6 finden s inngemäß Anwendung . Die 

Deponieaufs icht hat die Einhaltung dieses Bundesgesetzes 

sowie des Abfallwirtschaftsgesetzes einschl ießlich näherer 

nach § 2 9  Abs.18 AWG verordneter sowie im Einzel fall durch 

die Behörde bescheidmäßig getro ffener Regelungen insbesondere 

betreffend Errichtung , Instandhaltung , Betrieb und Nachsorge 

zu überwachen. S ie hat der Behörde hierüber jährlich zu 

berichten ; wird bei Beanstandungen keine Übereinstimmung 

erz iel t ,  ist unverzüglich der Behörde zu berichten. Ferner 

hat sie in Abständen von höchstens 4 Jahren zu berichten , ob 

und inwieweit die Deponie dem jeweil s  geltenden Stand der 

Technik ( §  3 1b Abs.3 ) ent spricht. Weitere Regelungen können , 

soweit erforderlich ,  von der Behörde mit Bescheid getrof fen 

werden . ., 
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5 .  Dem § 13 4 Abs . 4  wird angefügt : 

" Bei Abfalldeponien ( §  3 1b )  hat der Berechtigte der Behörde 

alljährlich jeweils bis 1 0 . Apri l  über die Art , Menge und 

Herkunft der im Vorjahr abgelagerten Abfälle sowie über die 

Ergebnisse seines Überwachungsprogrammes , insbesondere über 

die Einhaltung der Bewilligung und das Verhalten der Abfälle 

in der Deponie , zu berichten ;  in der Bewi lligung können zu

sätzliche Zwischenberichte vorgeschrieben werden . "  

Artikel II 

Artikel I tritt mit 1 . 1 . 1 9 9 7  in Kraft . 
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W R G N O V E L L E  

Abfall deponien 

VOR B L A TT 

Problem st el lun g; . 

o Deponieverordnung gilt nur für Neuanlagen gern . § §  2 8  und 

2 9  AWG 

o Ihre Geltung für alle bestehenden Deponien ist im Interesse 

des Umweltschutzes unabdingbar 

o Verschiedene im Vol lzug des § 3 1b WRG aufgetretene Fragen 

L Ös un gs vors chla g; 

o Bezugnahme auf die Deponieverordnung in § 3 1b WRG zur 

Einbindung auch der nicht dem AWG unterliegenden Deponien 

o Generelle Anpassungspflicht ( schri ttweise> für Altanlagen 

o Ausweitung der Übergangsbestimmungen des § 3 1d 

o Ergänzungen und Korrekturen in § 3 1b WRG 

A lternat i ven ; 

o Ausweitung der Bedarf skompetenz des AWG auf alle Deponien 

unter Ergänzung des AWG und teilweiser Rücknahme des § 

3 1b WRG 

Kosten ; 

zusätzlicher Behördenaufwand ca . 4 - 5  Mio S zwischen 1997  und 

2 0 0 4  
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T e x  t g e g e n  ü b e  r s t e l  I u n g 

Alter Text 

§ 31b (1) Die Ablagerung von Abfällen - ausge

nommen solcher, bei deren ungeschützter Lagerung 

eine verunreinigung der Gewässer einschließlich 

des Grundwassers nicht zu besorgen ist - sowie 

die Errichtung und der Betrieb der h�ezu dienen

den Anlagen bedarf einer wasserrechtlichen Be

willigung durch den Landeshauptmann; § 32 Abs. 2 

lit. c findet keine Anwendung. Keiner Bewilli

gung bedarf das ein Jahr nicht überschreitende 

ordnungsgemäße Bereithalten von Abfällen zum 

Abtransport, zur Verwertung oder zur sonstigen 

Behandlung. 

Novellierter Text 

§ 31b (1) Anlagen zur langfristigen Ablagerung 

von Abfällen (Abfalldeponien) und ihre Änderung 

bedürfen einer wasserrechtlichen Bewilligung; 

als Änderung gilt auch die Stillegung oder Be

seitigung von Anlagenteilen. Unbeschadet son

stiger Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sind 

hievon ausgenommen 

I 

a) Anlagen, in denen Abfälle ordnungsgemäß ge-

sammelt und zum Abtransport, zur Verwertung 

oder zur sonstigen Behandlung bereitgehalten 

werden, sofern die Lagerung der Abfälle ein 

Jahr nicht überschreitet, 

b) die Ablagerung von Abfällen, bei deren unge

schützter Lagerung eine Verunreinigung der 

Gewässer einschließlich des Grundwassers 

nicht zu besorgen ist, 

c) die Änderung von Anlagen (teilen) , wenn sie 

ohne nachteilige Auswirkungen auf öffentli

che Interessen ist und wenn sie fremden 

Rechten (§ 12 Abs.2) nicht nachteilig ist 

oder die zustimmung der Betroffenen vor

liegt. 
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(2) Die Bewilligung darf nur erteilt werden, 

wenn die zum Schutz der Gewasser einschließlich 

des Grundwassers vorgesehenen Maßnahmen dem 

Stand der Technik entsprechen, eine unzulassige 

Beeintrachtigung öffentlicher Interessen (§ 105) 

und fremder Rechte (§ 12 Abs. 2) nicht zu erwar

ten ist und die Überwachung und Betreuung der 

Deponie auf die vermutliche Dauer der Gewasser

gefahrdung sichergestellt erscheint. 

(3) Die Wasserrechtsbehörde hat dem Bewilli

gungswerber die Leistung einer angemessenen 

Sicherstellung für die Erfüllung von Auflagen, 

unter denen die Bewilligung erteilt wurde, sowie 

- 2 -

(2) Ansuchen um Bewilligung einer Abfalldeponie 

haben unbeschadet der Bestimmungen des § 103 

jedenfalls Angaben zu enthalten über 

a) Arten und Mengen der zur Ablagerung vorgese

henen Abfalle, 

b) das vorgesehene Gesamtvolumen der Deponie, 

c) die Eignung des vorgesehenen Standortes in 

hydrologischer, geologischer und wasserwirt

schaftlicher Hinsicht, 

d) die nach dem Stand der Technik zum Schutz 

der Gewässer einschließlich des Grundwassers 

auf die Dauer der Ablagerung vorgesehenen 

Maßnahmen, 

d) den vorgesehenen Betriebs-, Überwachungs

und Kontrollplan (Deponiebetriebsordnung) , 

e) die für die Stillegung (Auflassung) und 

Nachsorge vorgesehenen Maßnahmen, 

f) Art und Höhe der Sicherstellung (Abs.5) . 

(3) Die Bewilligung darf nur erteilt werden, 

wenn die zum Schutz der Gewasser einschließlich 

des Grundwassers vorgesehenen Maßnahmen dem 

Stand der Technik entsprechen, eine unzulassige 
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für die ordnungsgemaße Erhaltung der Deponie 

aufzuerlegen. Die Leistung einer Sicherstellung 

entfallt, wenn eine ausreichende Haftungserkla

rung einer Gebietskörperschaft vorliegt oder 

wenn eine ausreichende Sicherstellung nach an

deren bundesgesetz lichen Vorschriften geleistet 

wird. 

(4) Ansuchen um eine Bewilligung nach Abs. 1 

haben unbeschadet der Bestimmungen des § 103 

jedenfalls Angaben über die Eignung des vorgese

henen Standortes in hydrologischer, geologischer 

und wasserwirtschaftlicher Hinsicht sowie über 

die zum Schutz der Gewasser einschließlich des 

Grundwassers auf die vermutliche Dauer der Ge

wassergefahrdung vorgesehenen Maßnahmen und die 

Art der vorgesehenen. Sicherstellung zu ent

halten. 

- 3 -

Beeintrachtigung öffentlicher Interessen (§ 105; 

§ 1 Abs.3 AWG) ) sowie fremder Rechte (§ 12 

Abs.2) nicht zu erwarten ist, eine fachkundige 

Betriebsführung gewahrleistet ist und die Über

wachung und Betreuung der Deponie auf die ver

mutliche Dauer der Gewassergefährdung sicherge

stellt erscheint; ferner ist darauf zu achten, 

daß Gemeinden in der Versorgung ihrer Bewohner 

mit Trinkwasser nicht beeinträchtigt werden. Als 

Stand der Technik gilt die Einhaltung jener An

forderungen, die im Geltungsbereich des § 29 

Abs.18 AWG verordnet werden. Die Aufnahme des 

Deponiebetriebes ist erst nach behördlicher 

Überprüfung (§ 121) der hiezu erforderlichen An

lagen und Maßnahmen zulassig. 

(4) Die Einbringung von Abfallen in die Deponie 

darf jeweils nur, für einen zeitraum von 15 Jah

ren bewilligt werden, sofern die Behörde nicht 

unter Bedachtnahme auf besondere Umstande kürze

re Zeitraume festlegt. Ansuchen um Verlängerung 

des Einbringungszeitraumes können frühestens 5 

Jahre, spatestens 6 Monate vor Ablauf der fest

gesetzten Dauer gestellt werden; in diesem Fall 

ist der Ablauf der Frist gehemmt; § 21 Abs.3 

dritter Satz findet hiebei Anwendung. Wird das 
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(5) Die vorübergehende od�r dauernde Einstellung 

des Deponiebetriebes sowie die Auflassung der 

Deponie und der zugehörigen Anlagen sind spate

stens vier Wochen vorher der Wasserrechtsbehörde 

anzuzeigen. Dabei hat der Wasserberechtigte die 

zur dauernden vermeidung einer Gewassergefahr-

- 4 -

Ansuchen rechtzeitig gestellt, hat der Be

rechtigte Anspruch auf Fristverlangerung, wenn 

öffentliche Interessen (§ 1 0 5: § 1 Abs.3 AWG) 

nicht im Wege stehen und sichergestellt ist, daß 

die Deponie vor Ablauf der zu verlangernden 

Frist bestmöglich dem Stand der Technik (Abs.3) 

entspricht. Die Einbringung von Abfallen ist 

einzustellen, wenn die bewilligte Einbringungs

zeit abgelaufen ist; dabei findet Abs. 8 sinn

gemaß Anwendung. Unterbleibt im Bewilligungsbe

scheid eine Bestimmung des 

Einbringungszeitraumes, dann gilt ein Zeitraum 

von 15 Jahren ab Rechtskraft des Bewilligungsbe

scheides als festgelegt. Der Einbringungszeit

raum endet bei jenen Deponien, die am 1.7 . 1996 

rechtskraftig bewilligt sind, soweit nicht im 

Bewilligungsbescheid anderes bestimmt ist, 15 

Jahre ab Rechtskraft des Bewilligungsbescheides, 

aber nicht vor dem 31.12.2 004. 

(5) Zugleich mit der Erteilung der Bewilligung 

hat die Behörde dem Bewilligungswerber die Lei

stung einer angemessenen Sicherstellung für die 

Erfüllung der mit der Bewilligung verbundenen 

Auflagen und Verpflichtungen, insbesondere für 

die ordnungsgemaße Erhaltung und Stillegung 
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dung nach dem Stand der Technik erforderlichen 

Maßnahmen vorzusehen und der Wasserrechtsbehörde 

bekanntzugeben. Sind die vorgesehenen Maßnahmen 

unzureichend oder kommt der Wasserberechtigte 

seiner Verpflichtung nicht nach, so hat die 

Wasserrechtsbehörde die zum Schutz der Gewässer 

einschließlich des Grundwassers erforderlichen 

Maßnahmen vorzuschreiben und in sinngemäßer 

Anwendung des Abs. 3 sicherzustellen. Kann der 

Wasserberechtigte nicht beauftragt oder zur 

Sicherstellung herangezogen werden, dann ist an 

seiner Stelle dem Liegenschaftseigentümer der 

Auftrag zu erteilen und die Sicherstellung auf

zuerlegen. Werden die Vorkehrungen nicht vom 

Verpflichteten durchgeführt, sind hiermit auf 

seine Kosten hiezu befugte Fachkundige oder 

Unternehmungen zu betrauen. 

(6) Die Wasserrechtsbehörde hat zur Überwachung 

der Einhaltung der Vorschriften und Bescheide, 

einschließlich jener nach Abs. 5 auf Kosten des 

Wasserberechtigten geeignete Aufsichtsorgane mit 

Bescheid zu bestellen. § 120 findet sinngemäß 

Anwendung. 

- 5 -

(Auflassung) der Deponie einschließlich der 

Nachsorge sowie der Behebung möglicher Mißstän

de, aufzuerlegen. Als Leistung einer Sicher

steilung gilt auch eine ausreichende Haftungser

klärung einer Gebietskörperschaft oder eines 

Wasser- oder Abfallverbandes. Der Bundesminister 

für Land- und Forstwirtschaft kann mit Ver

ordnung nähere Bestimmungen über den Inhalt der 

Haftungserklärung sowie über die Sicherstellung, 

insbesondere über Festsetzung, Art, Bemessung, 

Leistung, Zug�iff, Verfall, Verwendung und Frei

werden treffen. 

(6) Die Bewilligung der Deponie hat unbeschadet 

des § 1 1 1  ferner jedenfalls zu enthalten 

a) den Deponietyp, 

b) die Liste der' zur Ablagerung zugelassenen 

Abfallarten und -mengen, 

c) die notwendigen Vorschreibungen betreffend 

33/M
E

 X
X

. G
P - M

inisterialentw
urf (gescanntes O

riginal)
21 von 59

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



(7) Bewilligungen nach Abs. 1 und die damit 

verbundenen verpflichtungen sind im Grundbuch 

von Amts wegen als Belastung ersichtlich zu 

machen. Die Ersichtlichmachung hat zur Folge, 

daß sich 'niemand, der eine spätere Eintragung 

erwirkt, auf die Unkenntnis der Belastung beru

fen kann. 

- 6 -

Errichtung und Ausstattung der Deponie, 

Ablagerung der Abfälle sowie Überwachungs

und Kontrollverfahren. 

(7) Deponiebewilligungen und die damit verbunde

nen Verpflichtungen sind im Grundbuch von Amts 

wegen als Belastung ersichtlich zu machen. Die 

Ersichtlichmachung hat zur Folge, daß sich nie

mand, der eine spätere Eintragung erwirkt, auf 

die Unkenntnis der Belastung berufen kann. 

(8) Der Behörde sind spätestens zwei Monate vor 

Beginn der Durchführung anzuzeigen 

a) die vorübergehende Einstellung des Deponie

betriebes, 

b) die endgültige Einstellung des Deponiebe

triebes (Schließung, Stillegung, Auflassung 

der Deponie) , 

c) die Änderung der zugehörigen Anlagen (teile) 

einschließlich Maßnahmen zur Anpassung an 

den Stand der Technik, soweit sie keiner 

Bewilligung nach Abs.l bedürfen. 

Dabei hat der Deponieberechtigte die zurtdauern

den Vermeidung einer Gewässergefährdung nach dem 
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Stand der Technik erforderlichen Maßnahmen vor

zusehen und der Behörde unter Anschluß der er

forderlichen Unterlagen (Pläne und Beschreibun

gen) bekanntzugeben. Mit der Durchführung kann 

begonnen werden, wenn die Behörde nicht binnen 

zwei Monaten Bedenken äußert oder mitteilt, daß 

die vorgelegten Unterlagen ihr für eine verläß

liche Beurteilung nicht ausreichend erscheinen. 

Sind die zum Schutz der Gewässer einschließlich 

des Grundwassers vorgesehenen Maßnahmen unzu

reichend oder kommt der Deponieberechtigte sei

ner verpflichtung nicht nach, so hat die Behörde 

die erforderlichen Maßnahmen vorzuschreiben oder 

bei Gefahr im Verzug unmittelbar anzuordnen und 

gegen Ersatz der Kosten durch den verpflichteten 

nötigenfalls unverzüglich durchführen zu lassen; 

sie kann diese Maßnahmen in sinngemäßer Anwen

dung des Abs. 5 sicherstellen. Kann der Deponie

berechtigte nicht beauftragt oder zur Sicher

steIlung herangezogen werden, dann ist an seiner 

Stelle dem Liegenschaftseigentümer der Auftrag 

zu erteilen und die Sicherstellung aufzuerlegen. 

Werden die vorkehrungen nicht vom Verpflichteten 

durchgeführt, sind hiermit auf seine Kosten 

hiezu befugte Fachkundige oder Unternehmungen zu 
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- 8 -

betrauen. Maßnahmen aus Anlaß der endgültigen 

Einstellung des Deponiebetriebes sind in sinnge

maßer Anwendung des § 121 zu überprüfen. 

(9) Der Deponieberechtigte hat unbeschadet son

stiger verpflichtungen nach diesem Bundesgesetz 

jedenfalls die ihm obliegenden Vorsorge- und 

Reinhaltungsverpflichtungen einzuhalten. Erwei

sen sich die getroffenen Vorkehrungen als unzu

langlich oder reichen sie im· Hinblick auf die 

technische Entwicklung nicht aus, kann die Be

hörde die zur Anpassung an den Stand der Technik 

(Abs.3) erforderlichen zusatzlichen oder anderen 

Maßnahmen vorschreiben. Die Behörde kann auf 

Antrag des Deponieberechtigten anstelle der zur 

Anpassung an den Stand der Technik nötigen Maß

nahmen andere vom Deponieberechtigten vorzu
schlagende Vorkehrungen zulassen, wenn auch 

damit dem Schutz öffentlicher Interessen (§ 1 0 5 ; 

§ 1 Abs.3 AWG) in hinreichender Weise entspro

chen wird, sowie die Abstandnahme von bestimmten 

Anforderungen des Standes der Technik zulassen , 

soweit die Erfüllung behördlich vorgesehener 

Maßnahmen unverhaltnismaßig ware. Ein solcher 

Antrag ist nur bis zur Erlassung des Auftrages 

in erster Instanz zulassig und mit ent-
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sprechenden, von einern Fachkundigen erstellten 

Unterlagen und Nachweisen zu belegen. Wenn der 

Schutz öffentlicher Interessen dies erfordert, 

kann die Behörde bis zur Durchführung der Anpas

sung die vorübergehende Einschränkung oder Ein

stellung des Deponiebetriebes verfügen. 

(10) Die Behörde hat die vorübergehende Einstel

lung des Deponiebetriebes oder die Schließung 

(Auflassung, Stillegung) der Deponie zu verfü

gen, wenn ungeachtet wiederholter Mahnung unter 

Hinweis auf die Rechtsfolgen die anläßlich der 

Bewilligung, der Änderung der Bewilligung 

(Abs.ß; § 21a) oder Anpassung an den Stand der 

Technik angeordneten Maßnahmen nicht oder nicht 

rechtzeitig durchgeführt oder Auflagen nicht 

eingehalten werden." 
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§ 31d 

(2) Vor dem 1. Juli 1990 erteilte wasserrechtli

che Bewilligungen für Abfalldeponien gelten als 

Bewilligung nach § 31b, soweit sie nicht vor 

�iesem zeitpunkt erloschen sind. Sie sind von 

Amts wegen im Grundbuch ersichtlich zu machen. 

Die Ersichtlichmachung hat zur Folge, daß sich 

niemand, der eine spätere Eintragung erwirkt, 

auf die unkenntnis der Belastung berufen kann. 

- 10 -

(2) Vor dem 1. Juli 1990 erteilte wasser

rechtliche Bewilligungen für Abfalldeponien 

gelten als Bewilligung nach § 31b; darin gesetz

te Befristungen (§ 21) gelten als Beschränkung 

des Einbringungszeitraumes (§ 31b Abs.4) und 

berühren nicht den Bestand der Bewilligung. Sie 

sind von Amts wegen im Grundbuch ersichtlich zu 

machen; der Grundeigentümer ist von der Verstän� 

digung an das Grundbuchsgericht in Kenntnis zu 

setzen. Die Ersichtlichmachung hat zur Folge, 

daß sich niemand, der eine spätere Eintragung 

erwirkt, auf die Unkenntnis der Belastung beru

fen kann. Solche Deponien sind bis längstens 

31.12.2000 hinsichtlich Deponieabdeckung, Emis

sions- und Immissionskontrolle und Kontrolle des 

Deponiekörpers an den gern. § 29 Abs.18 AWG ver

ordneten Stand der Technik anzupassen; § 31b 
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Abs.8 gilt sinngemaß, § 21a bleibt unberührt. 

Für solche Deponien ist eine Deponieaufsicht 

(§ 120a) zu bestellen, soweit sich dies nicht 

nach der Lage des Falles als entbehrlich er

weist. 

(3) Am 1.7.1996 bestehende, nach § 29 AWG oder 

wasserrechtlich bewilligte, noch nicht ordnungs

gemaß aufgelassene Deponien sind nach Maßgabe 

der folgenden Bestimmungen an den Stand der 

Technik (§ 31b Abs.3) anzupassen: 

a) Der Berechtigte hat bis 31.12.1996 der Be

hörde mitzuteilen, ob er die Deponie bis 

langstens 31.12.1998 schließen will. Die 

Erklarung, die Deponie schließen zu wollen, 

ist unwiderruflich. Ist die Schließung 

(Stillegung, Auflassung) der Deponie beab

sichtigt, sind ab 1.7.1997 die Anforderungen 

betreffend Deponieoberflachenabdeckung, 

Deponieeinrichtungen, Deponiepersonal, 

Abfalleinbau, Emissions- und Irnrnissionskon

trolle und Kontrolle des Deponiekörpers, 

Dokumentation und Deponieaufsicht, soweit 

sie sich nicht auf die in lit.b Z 3 genann

ten Anforderungen beziehen, für noch nicht 
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ausgebaute bewilligte Deponieabschnitte 

zusätzlich die Anforderungen für Vorflut, 

Standsicherheit, Deponierohplanum, Deponie

basisdichtung, Basisentwässerung und Quali

tätssicherung einzuhalten. 

b) Andernfalls hat der Berechtigte bis 

31.12.1996 der Behörde mitzuteilen, welchem 

gemäß § 29 Abs. 18 AWG zugelassenen Deponie

typ die Deponie durch Anpassung an den Stand 

der Technik unter Berücksichtigung der für 

die Ablagerung zugelassenen Abfälle entspre

chen soll. Wenn die Bewilligung durch Teil-. 

verzicht eingeschränkt wird, finden für den 

künftigen Deponiebetrieb und die hiefür 

erforderlichen Einrichtungen die Anfor

derungen des entsprechenden Deponietyps An

wendung. Die Behörde kann, so weit erfor

derlich, mit Bescheid festzustellen, 

inwieweit die bewilligten Abfälle dem mitge

teilten Deponietyp entsprechen; nicht ent

sprechende Abfälle dürfen nicht weiter abge

lagert werden. Durch Anpassung an den Stand 

der Technik sind einzuhalten 
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1. ab 1.7.1997 die Anforderungen betreffend 

Deponieoberflachenabdeckung, Deponieein

richtungen, Deponiepersonal, Abfallein

bau, Emissions- und Immissionskontrolle 

und Kontrolle des Deponiekörpers, Doku

mentation und Deponieaufsicht, soweit sie 

sich nicht auf die in Z. 3 genannten An

forderungen beziehen; für noch nicht 

ausgebaute bewilligte Deponieabschnitte 

zusatzlich Vorflut, Standsicherheit, 

Deponierohplanum, Deponiebasisdichtung, 

Basisentwasserung und Qualitatssicherungi 

2. ab 1.7.1998 die Anforderungen betreffend 

Wasserhaushalt, Deponiegasbehandlung 

<soweit reaktive deponiegasbildende Ab

falle abgelagert werden) und besondere 

Bestimmungen für verfestigte Abfalle, 

ferner - soweit dies zur Überwachung der 

Einhaltung des Konsenses erforderlich ist 

- die Anforderungen betreffend Gesamtbe

urteilung von Abfallen, besondere Bestim

mungen zur Gesamtbeurteilung, Eingangs

kontrolle, Identitatskontrolle, 

Rückstellprobeni 
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3. ab 1.1.2004 die Anforderungen betreffend 

Deponietypen, Zuordnung von Abfällen zu 

Deponietypen, Verbot der Deponierung, Ge

samtbeurteilung von Abfällen, besondere 

Bestimmungen zur Gesamtbeurteilung, Ein

gangskontrolle, Identitätskontrolle, Rück

stellproben. 

Die erforderlichen Anpassungsmaßnahmen sind 

der Behörde jeweils spätestens 6 Monate vor 

den genannten Terminen anzuzeigen; § 31b 

Abs. 8 gilt sinngemäß. Abweichungen von den 

nach § 29 Abs.18 AWG verordneten An

forderungen können in sinngemäßer Anwendung 

des § 31b Abs.9 gewährt werden. Anpassungs

maßnahmen bedürfen keiner Bewilligung, so

weit dadurch nicht fremde Rechte (§ 12 

Abs.2) ohne zustimmung des Betroffenen in 

Anspruch genommen werden. 

c) Bei Nichteinhaltung der in lit a und b ge

nannten Termine und Anordnungen darf eine 

Ablagerung bis zur Nachholung der entspre

chenden Maßnahme nicht erfolgen. 
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(4) In bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 

anhängigen Bewilligungsverfahren sind die gemäß 

§ 29 Abs.18 AWG verordneten Anforderungen anzu

wenden, wenn das Bewilligungsverfahren nach dem 

1.1.1996 eingeleitet wurde; in bereits früher 

anhängig gemachten Verfahren sind die in lit b 

genannten Anforderungen der Bewilligung zugrun

dezulegen; diesbezügliche Projektsergänzungen 

gelten nur dann als Neuantrag, wenn durch die 

Anpassung fremde Rechte (§ 12 Abs.2) ohne Zu

stimmung des Betroffenen in Anspruch genommen 

werden. 

(5) Deponien, die den in Abs.3 genannten Anfor

derungen zu den genannten zeitpunkten nicht 

entsprechen, dürfen bis zur erfolgten Anpassung 

nicht weiter betrieben werden. über Antrag des 

Anpassungspflichtigen hat die Behörde in beson

ders gelagerten Einzelfällen, deren Ursachen 

nicht vom Deponieberechtigten zu vertreten sind, 

eine nach den Umständen des Falles angemessene 

Nachfrist zu gewähren. Der Antrag ist spätestens 

sechs Monate vor Ablauf der Anpassungsfrist zu 

stellen. Durch den Antrag wird der Ablauf der 

Anpassungsfrist bis zur rechtskräftigen Ent

scheidung gehemmt. 
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§ 102 (1) Parteien sind: 

d) Gemeinden im Verfahren nach § 11.1a, sonst 

nur zur Wahrung des ihnen nach § 13 Abs. 3 

und § 31c Abs. 3 zustehenden Anspruches; 

- 16 -

d) Gemeinden im Verfahren nach § 111a, sonst 

nur zur Wahrung des ihnen nach § 13 Abs. 3, 

§ 31b Abs. 3 und § 31c Abs. 3 zustehenden An

spruches; 

§ 120 a Die Behörde hat zur Überwachung von 

Abfalldeponien (§ 31b) einschließlich von Altde

ponien (§ 31d) auf Kosten des Deponieberechtig

ten mit Bescheid eine Deponieaufsicht zu be

stellen; § 120 Abs.3 bis 6 finden sinngemäß 

Anwendung. Die Deponieaufsicht hat die Einhal

tung dieses Bundesgesetzes sowie des Abfallwirt

schaftsgesetzes einschließlich näherer nach § 29 

Abs. 18 AWG verordneter sowie im Einzelfall durch 

die Behörde bescheidmäßig getroffener Regelungen 

insbesondere betreffend Errichtung, Instandhal

tung, Betrieb und- Nachsorge zu überwachen. Sie 

hat der Behörde hierüber jährlich zu berichten; 

wird bei Beanstandungen keine Übereinstimmung 

erzielt, ist unverzüglich der Behörde zu berich

ten. Ferner hat sie in Abständen von höchstens 4 

33/M
E

 X
X

. G
P - M

inisterialentw
urf (gescanntes O

riginal)
32 von 59

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



.. 

§ 134 

(4) Der Betreiber einer Anlage zur Lagerung, zur 

Leitung oder zum Umschlag wassergefährdender 

Stoffe (§ 31a) oder zur Ablagerung von Abfällen 

(§ 31b) hat die Wirksamkeit der zum Schutz der 

Gewässer getroffenen Vorkehrungen, insbesondere 

die Dichtheit von Behältern und Leitungen, in 

Zeitabständen von höchstens fünf Jahren auf 

seine Kosten überprüfen zu lassen, sofern die 

Behörde nicht unter Bedachtnahme auf besondere 

Umstände kürzere Zeitabstände vorschreibt. Un

tersuchungen gern. § 82 b der Gewerbeordnung 

gelten als Überprüfung im Sinne dieses Bundesge-· 

setzes, wenn sie in gleichen oder, kürzeren Zeit

abständen erfolgen. 

- 17 -

Jahren zu berichten, ob und inwieweit die Depo

nie dem jeweils geltenden Stand der Technik 

(§ 31b Abs.3) entspricht. Weitere Regelungen 

können, soweit erforderlich, von der Behörde mit 

Bescheid getroffen werden." 

§ 134 

(4) Der Betreiber einer Anlage zur Lagerung, zur 

Leitung oder zum Umschlag wassergefährdender 

Stoffe (§ 31a) oder zur Ablagerung von Abfällen 

(§ 31b) hat die Wirksamkeit der zum Schutz der 

Gewässer getroffenen Vorkehrungen, insbesondere 

die Dichtheit von Behältern und Leitungen, in 

Zeitabständen von höchstens fünf Jahren auf 

seine Kosten überprüfen zu lassen, sofern die 

Behörde nicht unter Bedachtnahme auf besondere 

Umstände kürzere Zeitabstände vorschreibt. Un

tersuchungen gern. § 82 b der Gewerbeordnung 

gelten als Überprüfung im Sinne dieses Bundesge

setzes, wenn sie in gleichen oder kürzeren Zeit

abständen erfolgen. 

", 
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"Bei Abfalldeponien (§ 31b) hat der Berechtigte 

der Behörde alljährlich jeweils bis 10. April 

über die Art, Menge und Herkunft der im Vorjahr 

abgelagerten Abfälle sowie über die Ergebnisse 

seines Überwachungsprogrammes, insbesondere über 

die Einhaltung der Bewilligung und das Verhalten 

der Abfälle in der Deponie, zu berichten; in der 

Bewilligung können zusätzliche Zwischenberichte 

vorgeschrieben werden." 
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ERLÄUTERNDE BEMERKUNGEN 

I. All geme iner Tei l  

Schon mit der WRG-Nov 1959 waren die Reinhalt ebest immungen , 

insbesondere auch § 3 2 , wesent l ich umgestaltet worden. Den 

Gesetzesmaterialien ist zu entnehmen , daß damit u.a . auch die 

durch die Abfallbeseitigung bewirkten Gewässerverunreinigun

gen er faßt werden sollten. Allerdings verwiesen schon Hartig

Grabmayr ( 1961 ) ausdrücklich darauf , daß die bloße Möglich

keit einer Einwirkung nach dem Wortlaut des Gesetzes noch 

keine Bewilligungspfl icht begründe , diese vielmehr erst dann 

gegeben sei , wenn nach den allgemeinen prakti schen Erfahrun

gen mit einer Einwirkung zu rechnen sei. 

Nach damaliger Praxis war die weitgehend ungeschütz te Ablage

rung von Abfällen übl ich. Zur Ablagerung kommende Abfallstof

fe in Verbindung mit einer Lagerung unter freiem Himmel füh

ren nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge dazu , daß im Depo

niekörper mit Inhaltsstof fen angereicherte Sickerwässer ent 

stehen; da diese ohne Vorkehrung entsprechender Maßnahmen in 

das Grundwasser gelangen , unterlag nach der Rechtslage vor 

der WRG-Nov 1990 ein Deponievorhaben der Bewil l igungspflicht 

gern. § 3 2  Abs.2 lit c ( ständige Rechtsprechung des VwGH , u.a. 

1 8.1 . 1994, 90 / 07 / 00 6 5  mwN ) . 

Die Anwendung des § 3 2  auf Deponien hatte allerdings gern. § 

3 2  Abs.6 ( damalige Fassung ) zur Folge , daß solche Deponien 

als Wasserbenutzungen (Wasserbenutzungsanlagen ) gal ten und 

damit - u . a. - die Bestimmungen über die Befristung ( §  2 1) 

und über das Erlöschen ( § §  27 , 29 ) von Wasserbenutzungsrech

t en angewendet wurden. Das wiederum führte zu prakt i sch un

lösbaren Problemen , denn konsequenterweise hätten solche De-
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ponien nach Ablauf der Konsensdauer in Anwendung der § §  2 9 , 

3 1  und 1 3 8  wieder geräumt werden müssen , wei l  die weiterhin 

andauernden Einwirkungen auf das Grundwas ser nun nicht mehr 

durch eine wasserrecht liche Bewilligung gedeckt waren. 

Die WRG-Nov 1 9 9 0  hat daher Abfal ldeponien ausdrückl ich aus 

dem Regime des § 3 2  herausgenommen und einer eigenen Regelung 

- dem § 3 1b - unterstel l t , durch die der langfristigen Um

weltgefährdung aus Deponien Rechnung getragen werden sollte ; 

aufrechte Bewilligungen nach § 3 2  wurden durch § 3 1d Abs.2 in 

das Regime des § 3 1b übergeleitet ( eine Lösung für berei t s  

abgelaufene Deponiebewilligungen wurde allerdings nicht ge

tro ffen ) . 

Dieser klare Wil l e  des Gesetzgebers entspricht auch der Ent 

wicklung der Judikatur und des Standes der Deponietechnik. 

Schon im Jahre 1 9 67 hatte nämlich ein verstärkter Senat des 

VwGH - in Weiterentwicklung der oben zitierten Meinung von 

Hartig/Grabmayr - ausgesprochen , daß der Bewil ligungspflicht 

nach § 3 2  nur solche Vorhaben unterliegen , die unter den je

weils gegebenen Verhältnissen regelmäßig und typisch zu e iner 

Gewässerverunreinigung führen ; die bloße Möglichkeit aber , 

daß eine Anlage die ihr zugeschriebene Aufgabe nicht erfüllt , 

daß also etwa - wie im damaligen Anlaßfall - ein Kessel , der 

Mineralöl verwahren soll , undicht wird , führe noch keineswegs 

notwendig zu dem Schluß , daß die�e Anlage eine Gewässerverun

reinigung bewirken wird. Daß zur Begründung der Bewil ligungs 

pflicht eine Anlage "an s ich geeignet" (Vorjudikatur ) sein 

müss e ,  eine Gewässerverunreinigung herbei zuführen , bedeute ,  

daß eine Anlage zufolge ihrer Einrichtung und Funkt ion mit 

e iner Einwirkung auf Gewässer verbunden ist , wie insbesondere 

e ine Abwasseranlage. Eine Anlage hingegen , die so abges ichert 

ist , daß nach sachverständiger Voraussicht schädliche Einwir

kungen nur durch höhere Gewalt oder durch andere unvorherseh

bare Ereignisse entst ehen können , sei daher keineswegs "an 

s ich geeignet", eine Gewässerverunreinigung herbeizuführen ; 
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e ine Bewilligungspflicht nach § 3 2  wurde für derart ige An

l agen daher verneint (VwGH 13 . 4 . 19 6 7 , 1 0 9 5 / 6 6 ) .  Damit war vor 

allem die bis dahin geübte Praxis , Mineralöllagerungen nach § 

3 2  WRG zu behandeln , obsolet geworden . 

Dieses Erkenntnis führte daher zur WRG-Nov 1 9 6 9 , mi t der 1n § 

3 1a eine eigene Bewil ligungspflicht für die Lagerung und Lei

tung wassergefährdender Stoffe eingeführt wurde . 

In ähnlicher Weise erfolgte auch eine Weiterentwicklung der 

Auf fassungen und des Standes der Technik bezüglich Abfall

deponien . Schon die Richtlinien für geordnete Mül ldeponien im 

Interesse des Gewässerschutzes (BMLF 1 9 7 7 ) sahen zumindest 

bei Deponien auf durchlässigem Untergrund eine künstliche Ab

dichtung der Deponiesohle vor und bezeichneten Flächen über 

nut zbaren Grundwasservorkommen als ungeeignet . In den Richt

l inien für Mülldeponien (BMUJF und BMLF 19 8 8 ) werden für alle 

Fälle kombinierte Bas isabdichtungen und eine gesonderte 

S ickerwasserentsorgung verlangt . Auch die Richt l ini e für die 

Ablagerung von Abfällen (BMUJF und BMLF 1 9 9 0 ) unterstreicht 

die Notwendigkeit einer entsprechenden Abdichtung von Depo

n1en . 

Dies zeigt , daß Abfalldeponien heute - gegenüber 1 9 5 9  - nicht 

mehr als Anlagen gelten können , die regelmäßig und typisch 

( " an sich" ) zu einer mehr als bloß geringfügigen Einwirkung 

auf Gewässer führen ; sie sind vielmehr nach dem seit einigen 

Jahren geltenden Stand der Deponietechnik den Anlagen zur La-, 

gerung wass ergefährdender Stoffe vergleichbar , wei l  sie eben 

Schadstoffe bewahren und nicht in Gewässer einbringen sollen 

(daß die gesammelten Sickerwässer u . U .  nach entsprechender 

Behandlung in Gewässer abgeleitet werden , ändert nichts 

daran , weil dies ein eigenständiger Tatbestand - § 3 2  Abs . 2  

l it a - ist , der nicht zwingend mit jeder Deponie verbunden 

i st ) . Damit aber finden die Grundsätz e  des z i tierten 

Erkenntnisses aus 1 9 6 7  Anwendung : eine solcherart gestaltete 

Deponie unterliegt nicht der Bewilligungspflicht nach § 3 2 . 
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E ine immer wieder versuchte Argumentation mit dem VwGH-Er

kenntnis Z l . 643 / 7 6 vom 22 . 11 . 197 6 ,  wonach eine Bewil ligungs

p f l icht nach § 3 2  auch dann gegeben sei , wenn Vorkehrungen 

zur Hintanhaltung schädl icher Auswirkungen auf ein Gewässer 

getroffen wurden , geht fehl , wei l  sich dieses Erkenntnis nur 

auf Abwasseranlagen , somit auf " an sich" mit Einwirkungen auf 

Gewäs ser verbundene Anlagen bez ieht . 

Im Hinblick auf die wasserwirts chaftliche Bedeutung einer ge

ordneten Abfallwirtschaft hat die WRG-Nov 1990 der tatsächli 

chen und rechtlichen Entwicklung Rechnung getragen und für 

die Ablagerung von Abfällen mit § 3 1b einen neuen Bewil l i 

gungstatbestand einge führt , diesen neben § 3 1a placiert und 

die Anwendung des § 3 2  Abs . 2  lit c explizit ausgeschlossen . 

" Insbesondere wird die Nichtanwendbarkeit des § 3 2  Abs . 2  lit 

c auf die gelagerten Abfälle klargestellt und damit etwa das 

Erlöschen des Deponierechts ( §  27 ) mit allen seinen Problemen 

ausgeschlossen " (EB z RV 1152 dB NR XVII . GP ) . Auch knüpft der 

Wortlaut des § 3 1b Abs . 1  in keiner Weise an einer Einwirkung 

auf Gewässer an , sondern ledigl ich abstrakt an der Beschaf

f enheit der abzulagernden Abfäl le . § 3 1b kann daher ebensowe

nig als Einwirkungstatbestand angesehen werden wie § 3 1a ;  es 

handelt sich vielmehr bei beiden Normen um Vorsorgetatbestän

de , die bloß möglichen , nicht aber zu erwartenden Gewässer

verunreinigungen vorbeugen sollen und daher nicht mit dem 

" Einwirkungstatbestand " des § 3 2  verwechselt werden dürfen . 

Mit der Schaf fung des § 3 1b wurde die durch die Entwicklung 

der Deponietechnik fragl ich gewordene Unt erstellung der De

ponien unter § 32 durch einen neuen , klaren Vorsorgetatbe

stand ersetzt . Zeitgleich mit der WRG-Nov 1990 wurden be

s t immte Abfalldeponien der Genehmigungspflicht nach § §  28 und 

29 AWG unterstellt , wobei § 29 ein konzentriertes Genehmi 

gungsverfahren unter Mitanwendung - u . a .  - des § 3 1b WRG 

vorsieht . In ähnliche Richtung geht auch die Konzentrations 

regelung des UVP-Gesetzes . 
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WRG und AWG sind nicht deckungsgleich . Der Geltungsbereich 

des § 3 1b WRG umfaßt auch Deponien für nicht gefährliche Ab

fälle mit einem Volumen unter 1 0 0 . 0 00 m3 , die nicht von den 

§ §  2 8  und 2 9  AWG er faßt sind , sondern landesabfall r echtlichen 

Regelungen unterliegen ; das AWG regelt auch - größere - Ab

falldeponien für inerte Abfälle , die mangel s was serwirt 

schaftlicher Relevanz von § 3 1b WRG nicht erfaßt wären . 

Das WRG verlangt als Bewilligungsvoraussetzung - u . a .  - die 

E inhaltung des Standes der Technik ( dz t . definiert in den ob

z it . Richtl inien ) . Das AWG enthält in § 2 9  Abs . 1 8 für seinen 

Geltungsbereich eine Ermächtigung , den Stand der Technik ( für 

Neuanlagen) durch Verordnung festzulegen . Dies ist nunmehr 

durch die Deponieverordnung , BGBI . Nr . 1 64 / 19 9 6 , geschehen . 

Aus sachlichen Erwägungen , insbesondere im Interes s e  des 

Nachbar- und Umweltschutzes und geordneter Wettbewerbsver

hältnis s e  in der Abfal lwirtschaft , ist es nöti g ,  di e Deponie

verordnung auch für jene Deponien wirksam zu machen , die 

nicht dem AWG unterliegen , sowie für bestehende Deponien all

gemein e ine Anpassungspflicht - ähnl ich jener für Abwasser

anlagen ( §  33c WRG ) - zu normieren . Anges ichts des verfas

sungsrechtlich beschränkten Anwendungsbereiches des AWG bie

t et sich eine entsprechende Ergänzung der § §  3 1b und 3 1d WRG 

als Lösung an . 

Diesbezüglich ist vorgesehen : 

Derzeit bestehende Deponien sind 

a )  entweder zu schließen ( Erklärung des Berechti gten an 

die Behörde ) oder 

b) nach einem Drei stufenplan anzupassen . 

Die Behörde hat - aus Gründen der Rechtssicherhei t  mit Be

s cheid - festzustellen, inwieweit die bewil ligten Abfäl l e  dem 

vom Deponiebetreiber mitgeteilten Deponietyp entsprechen . An-
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passungsmaßnahmen s ind der Behörde j eweils ( al so 3 x )  anzu

z eigen ; Abweichungen können zugelassen werden , eine Bewil 

l igung für Anpassungsmaßnahmen ist nur nötig , wenn fremde 

Rechte beeinträchtigt werden . 

Anhängige Bewi ll igungsver fahren sind weiterzuführen , je nach 

Verfahrensstand entweder gleich mit Anwendung des neuen Stan

des der Technik laut Deponieverordnung oder entsprechend dem 

S tufenplan für bestehende Anlagen . 

Laufende Anpassung 

Die Bewilligung zur Einbringung wird befristet , maximal auf 

1 5  Jahre , erteilt , eine Verlängerung ist möglich . Die Behörde 

kann zur Anpassung an den Stand der Technik zusätz liche Auf 

lagen vorschreiben . Auch kostengünstigere Vorkehrungen können 

zugelassen werden , wenn sie vom Schut zziel her glei chwertig 

s ind . 

Aus Anlaß der Übernahme der Deponieverordnung ins WRG sollen 

auch andere Bereiche des § 3 1b besser geregelt werden . Dazu 

gehören die Vorschriften über die Sicherstellung , über die 

Deponieaufs icht , über Anlagenänderungen usw . ( siehe unten ) . 

Verfassungsrechtl iche Grundlage für die vorgesehene Regelung 

im WRG ist der Kompetenztatbestand "Was serrecht " gern . Art . 1 0  

Abs . 1  Z 1 0  B-VG , ist doch die Ablagerung von Abfäll en seit je 

- wegen ihrer Relevanz für die Reinhaltung der Gewässer - in 

wasserrecht lichen Vorschriften ( mit ) behandelt . Im Rahmen der 

Abfallwirtschaftskompetenz des Bundes - dh . für gefährl i che 

Abfälle jedenfalls , für nicht gefährliche Abfälle im Rahmen 

der Bedarfskompetenz - kann sich die vorgesehene Regelung 

auch auf Art . 1 0  Abs . 1  Z 12 B-VG stützen ;  dieser Kompetenz 

tatbestand kann auch als Grundlage für eine verbindliche 

Festlegung des Standes der Technik für � Deponien gelten ,  

doch mag dies dahingestellt ble iben , weil im Bereich landes 

rechtl icher Abfallwirtschaft , dh . hier für Deponien für nicht 

gefährliche Abfälle bis 1 0 0 . 0 0 0  m3 , jedenfalls die was s er-
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rechtlich relevanten Gesichtspunkte des vorsorgenden Gewäs 

s erschutzes grei fen . 

An EU-recht l ichen Vorgaben sind insbesondere die Bestimmungen 

der Richtl inie 8 0 / 6 8 / EWG über den Schutz des Grundwassers ge

gen Verschmutzung durch bestimmte gefährliche Stof f e  sowie 

die Regelungen über Bericht�flichten (u . a . Richt l inie 

9 1 / 692 / EWG ) zu nennen . Zum Thema Abfalldeponien hat der Rat 

am 6 . 1 0 . 19 9 5  einen gemeinsamen Standpunkt im Hinbli ck auf den 

Erlaß der Richtlinie 9 6 /  . .  /EG des Rates vom . . .  über Abfal lde

ponien , EG-Nr . 4/ 9 6  (ABI . Nr . C 5 9  vom 2 8 . 2 . 199 6 )  ge funden , 

der ebenfalls zu berücksichtigen ist . 

Zu erwartende Kosten für die Bewill igungsbehÖrden : 

(laut Angabe des BMU ) 

1 )  einmalige Anpassung : 

Laut Bundesabfallwirt schaftsplan 1 9 9 5  bes tehen derz eit ca . 

400 Baurestmassendeponien und 6 7  Mülldeponien . Vors ichtig 

geschätzt dürfen jeweils ca . 1 0  % der Deponien eingestellt 

werden (wei l  bereits weitgehend verfül lt und der Aufwand der 

Anpassung in keiner wirtschaftlichen Relation zur Weiter füh

rung steht ) ; dabei sind nur geringe Anpas sungsschritte nÖti g ,  

daher ist auch kaum mit weiteren behÖrdlichen Aufwendungen zu 

rechnen : geschätzt je 1 / 2  Tag x 47 = 2 3  Manntage unterschied

l icher Qual i fikation zusätz lich , allenfal ls sind Nachsorge

maßnahmen aufzutragen , die aber bereits auch nach bestehendem 

Recht durchzuführen s ind 

2 3  Manntage = 1 / 10 Mannjahr 

a 5 0 0 . 0 0 0 , --

Aufwand pro Anpassung der restl ichen 

ca . 3 6 0 Baurestmassendeponien : 

durchschnittlich insgesamt 2 Manntage 

(unterschiedlicher Qualifikation , A, B 

ca . 5 0 . 0 0 0 , - -
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oder C )  zusätzlich (bei manchen Deponien 

s ind auch gar keine weiteren Schritte 

nöt ig, wei l  bereits hoher Stand der 

Technik erreicht wurde ) in 3 Anpassungs

schritten , erforderlich 

7 2 0  Manntage = ca. 3 1 / 2  Mannjahre 

a 500 . 0 0 0 , - - ca . 1 . 7 5 0 . 0 00 , --

Aufwand pro Anpassung der restlichen 

6 0  Mülldeponien aufgrund höherer Anfor

derungen , rechtliche ' und fachliche 

Prüfung in 3 Anpassungsschritten 

je 6 Manntage (A ) = 3 6 0 Manntage (A) = 

fast 2 Mannjahre a 2 0 . 0 0 0 , -- ca. 1 . 6 4 0 . 00 0 , --

Summe Personalkosten 

Sachaufwand ( 12 % )  ca. 

Raumkosten : da nur einmal ige Anpassung 

i st nur von einem geringen Mehrraumbedarf 

auszugehen. Kosten pauschal geschätz t  für 

ganz Österreich Durchschnitt : 

1 4  x 6 0 , - - /m2 Büro x 67 Monate 

( = 5 1/2  Mannjahre )  

Gemeinkostenzuschlag 

( 2 0 % der Personalkosten ) 

Daher erwartete einmalige Gesamtkosten : 

Gesamt 

ca. 

3 .44 0 . 0 0 0 , - -

412 . 8 0 0 , --

5 6 . 2 00 , - -

6 8 8 . 0 0 0 , - -

4 . 597 . 0 00 , - -

aufgeteilt auf die Jahre 1 9 9 7  - 2 0 0 4  ergibt dies jährlich 

� � 57 5 . 000 , --
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In laufenden Verfahren ist kein Mehraufwand zu erwarten , da 

ohnehin bereits Ver fahrensaufwand besteht und bereits j et z t  

der Stand der Technik einzuhalten ist . 

Späterer Anpassungsbedarf :  kein Mehraufwand zu erwarten , da 

schon j etzt laufende Überprüfungen zu erfolgen haben . 

Volkswirt schaftlicher Vergleich : 

Der derzeit bestehende vordringl iche Sanierungsbedarf für 

Altlasten beträgt ca . 2 0 . Mrd S .  Durch di e schrittweise An

passung bes tehender Deponien soll das zukünftige Gefährdungs 

potential und damit der zu erwartende Sanierungsbedarf ver

mieden werden . Der errechnete einmalige Mehraufwand von ca . 

4 , 6 Mio S ist daher in Relation zu den andernfall s  zu erwar

t enden Schäden und Kosten marginal und damit eine auch volks 

wirtschaftl ich sinnvolle Investition . 

II. Besonderer Tei l  

Zur Übernahme/Überleitung iZm der Deponieyerordnung 

Durch die Verordnung des Bundesmini sters für Umwelt über die 

Ablagerung von Abfällen ( Deponieverordnung , BGBl.Nr . 

1 6 4 / 1996 ) wird für nach dem AWG zu genehmigende Neuanlagen 

e in Stand der Technik verbindlich festgelegt , der hier auch 

im WRG Anwendung finden soll . Dies bringt für Deponien , die 

sowohl dem AWG als auch dem WRG unterliegen , keine zusätz l i 

chen Belastungen ; für Deponien , die landesabfallrechtlichen 

Regelungen unterliegen , wird damit bundeseinheitlich der ge

botene Stand der Technik unter dem Gesicht spunkt "Wasser

recht" vorgegeben . 

Gern . WRG bereits genehmigt e ,  noch in Betrieb be findliche Alt 

anlagen sol len soweit möglich und verhältnismäßig an diesen 
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Stand der Technik angepaßt werden , um die Gefahr von Grund

wasserverschmutzungen und der Entstehung von Altlasten zu 

verringern und um Wettbewerbsverzerrungen zwischen Alt - und 

Neuanlagen zu verhindern. 

Wesentliche Vorausset zung für die Bestimmung der Anpassungs

erfordernisse ist die Erklärung des Deponiebetreibers , an 

welchen gern . § 2 9  Abs . 18 AWG zugelassenen Deponietyp seine 

Anlage angepaßt werden soll . Gleichzeitig wird auch das Recht 

e ingeräumt , die unwiderrufliche Schließung der Deponie anzu

z eigen. In diesem Fall beschränken sich die Anpassungserfor

dernisse auf rein deponietechnische Maßnahmen. Da e ine An

passung an Abfallqualitätsanforderungen nicht mehr erforder

l ich ist , erscheint die Vorgabe einer Schließung bis längs

t ens 3 1 . 12.19 9 8 , d.h . innerhalb von 2 Jahren , gerechtfert igt. 
I 

Diese Bestimmung erlaubt vor allem jenen Anlagenbetreibern , 

deren Deponie ohnehin knapp vor der Verfüllung steht , durch 

einfache Anpassungsmaßnahmen zu einem geordneten Abschluß 

ihrer Anlage zu kommen und ihrer Sorgfaltspflicht ( §  3 1  WRG ) 

zu entsprechen. Um eine abfallwirtschaftlichen Zielen zuwi 

derlaufende Verfüllung zu Dumpingprei sen zu verhindern , s ind 

zumindest jene Anforderungen zu erfüllen ,  die auch noch län

ger betriebenen Deponien unmittelbar auferlegt werden. 

Für die Erklärung des Deponieberechtigten , welchem gern. § 2 9  

Abs.18 AWG zugelassenen Deponietyp s eine Anlage angepaßt wer

den soll , gibt selbstverständli ch der biSherige Konsens den 

Rahmen vor. So wird etwa eine herkömmli che Hausmülldeponie am 

ehesten einer "Massenabfalldeponi e "  gern. Deponie-Verordnung 

angepaßt werden können. Im Interesse der Rechtssicherheit 

kann auf Antrag des Deponieberechtigten oder von amts wegen 

mit Bescheid festgestellt werden, inwieweit die bis lang für 

e ine Ablagerung zugelassenen Abfallarten dem gewählten Depo

nietyp entsprechen ; auch durch Verzicht auf die Ablagerung 

bestimmter Abfälle kann die nöt ige Übereinstimmung erreicht 

werden. Unabhängig von den bewil l igt en Abfal larten ist aller

dings längstens bis zum 1 . 1.2 004 s icherzustellen, daß die an 
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den jeweiligen Deponietyp gern . Deponie-Verordnung gestel lten 

Anforderungen betref f end die Qualität der abzulagernden Ab

fälle erfüllt und die dafür vorgegebenen Grenzwerte eingehal 

ten werden . 

Ein bestehender Konsens kann auf diese Weise jedenfalls nur 

eingeschränkt und nicht erweitert werden . Eine Erweiterung 

( abfall - bzw . flächenmäßig )  bedarf in jedem Fal l eines neuen 

Genehmigungsverfahrens . 

Zum erwähnten Teilverzicht auf bislang bewi lligte Abfallarten 

s ei folgendes Beispiel angeführt : Eine Deponie ,  die bisher 

schon überwiegend bloß Baurestrnassen übernimmt , aber trotzdem 

über eine G enehmigung zur Ablagerung von Hausmüll oder haus

müllähnlichen Gewerbeabfällen bzw . von Abfällen der Eluat 

klasse IIIb (gern . ÖNORM S 2072)  verfügt , kann durch einen 

Teilverzicht auf Ablagerung dieser Abfäll e  an den Typ der 

Baurestmassendeponie angepaßt werden . Andernfalls wäre von 

amts wegen festzustellen ,  daß diese Abfälle dem geWählten 

Deponietyp nicht entsprechen, dh . die gewünschte Anpassung 

eben nur durch diesen Teilverzicht mögl ich wird . 

Sofern sich der Konsens schon jetz t  auf qualitative Anforde

rungen bez ieht (z . B .  Eluatklassen nach ÖNORM S 2072 ) , wäre 

dieser entsprechend anzupassen . 

Entsprechend dem erforderlichen Aufwand soll die Anpassung an 

den Stand der Technik in insgesamt drei Teilschritten erfol

gen (vgl . § 3 1d Abs . 3  lit . b  Z 1 - 3 ) . 

Bis zum 1 . 7 . 1 9 9 7 , d . h .  längstens ein halbes Jahr nach der An

passungs- oder Schließungs erklärung des Deponieberechtigten ,  

s ind die i n  Z 1 angeführten ,  auf die j eweiligen Best immungen 

der Deponie -Verordnung verweisenden Anforderungen einzuhal

ten .  Dement sprechend sind noch nicht ausgebaute Deponieab

schnitte hinsichtl ich Vorflut , Standsicherheit , Deponieroh

planum, Deponiebasisdichtung , Basi sentwässerung und Quali -
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tätssicherung nach dem Stand der Technik herzustel l en . Eine 

derartige Vorschreibung für bereits ausgebaute bzw . schon in 

Schüttung befindliche Abschnitte wäre vermutlich 

unverhältni smäßig . Die Einhaltung der Anforderungen 

betref fend Deponieoberflächenabdeckung (bei in Schüttung 

befindlichen Abschnitten noch gar nicht hergestellt , 

Deponieeinrichtungen , Deponiepersonal , Abfalleinbau , 

Emissions - und Immissionskontroll e ,  Kontrolle des Deponiekör

pers , Dokumentation und Deponieaufsicht , soweit sich diese 

Anforderungen nicht auf Abfallqualitäten beziehen , bzw . die 

Einleitung und Umsetzung dafür notwendiger Maßnahmen er

scheint im vorgegebenen Zeitrahmen möglich und daher verhält

nismäßig . 

Die Erfüllung der Anforderungen betreffend Wasserhaushalt und 

Deponiegasbehandlung (soweit au fgrund der Ablagerung reakti 

ver Abfäl le wie z . B .  Hausmüll erforderlich) i s t  i n  der Regel 

mit größerem (baulichen ) Aufwand verbunden , weshalb e in etwas 

größerer , jedenfall s  aber verhältnismäßiger Anpassungszeit

raum eingeräumt wird . Dies tri f ft auch auf die Anforderungen 

betreffend die Gesamtbeurteilung von Abfällen , besondere Be

s timmungen zur Gesamtbeurteilung ,  Eingangskontrolle , Identi 

tätskontrolle und besondere Bestimmungen für verfe st igte Ab

fälle im Hinblick auf die Überwachung des schon bisher gült i 

gen Konsenses (z . B .  Hintanhaltung der Eluatklasse I IIb) zu . 

Die Erfüllung sämtl icher Anforderungen der Deponie-Verord

nung , insbesondere jener der Abfallqualitäten einschließlich 

Grenzwerten für Schadstoffgesamtgehalte und Schadst o f fgehalte 

im Eluat , erfordert in der Regel eine (Vor- ) Behandlung der 

Abfälle in geeigneten , zum Teil noch nicht vorhandenen Anla

gen . Da die Planung , Genehmigung und Errichtung dieser Anla

gen geraume zeit in Anspruch nehmen wird , ist eine gänz liche 

bzw . endgültige Erfül lung der Anforderungen betref fend Depo

nietypen , Zuordnung von Abfällen zu Deponietypen und das Ver

bot der Deponierung soweit betreffend die damit in Zusammen

hang stehende Gesamtbeurteilung von Abfällen , besondere Be-
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stimmungen zur Gesamtbeurteilung , Eingangskontrolle , Identi 

tätskontrolle und besondere Bestimmungen für verfestigte 

Abfälle erst mit 1 . 1 . 2 0 04 vorges ehen . 

Eine Gesamtbeurteilung ist  in all j enen Fällen erforderlich ,  

i n  denen zur Überprüfung der Zulässigkeit der Ablagerung 

eines Abfalls chemische Analysen notwendig s ind . Dies kann 

einerseits der Fall sein , wenn im Genehmigungsbescheid der 

Deponie Grenzwerte vorgegeben s ind ( z . B .  Eluatklasse IIIb )  

oder Analysen von angelieferten Abfällen vorschrieben s ind , 

andererseits , wenn zur eindeutigen Zuordnung eines Abfalls zu 

e iner Abfal lart ( z . B .  Zn-haltiger Galvanikschlamm , CrVI -hal 

t iger Galvanikschlamm ) eine analytische Kontrol l e  erforder

l ich ist . 

Der Umfang der chemischen Analyse ,  die der Gesamtbeurte ilung 

zugrundegelegt wird , hat die in Anlage 6 der Deponie-Verord

nung angeführten Parameter zu enthalten, sofern nicht auf 

grund der Entstehung oder der Art des Abfalles zuverlässig 

angenommen werden darf , daß dies e  nur in unbedeutenden Mengen 

vorliegen und ohne Bedeutung für das Deponieverhalten s ind 

( vgl . § 6 Abs . 5  DeponieV ) . 

Das heißt , daß toxische Element e wie z . B .  Cr , Cd, Hg , etc . 

auch dann zu untersuchen s ind , wenn sie nur in geringen Men

gen vorkommen . Ziel dieser Untersuchungen sollte es sein,  die 

Matrix des Abfalles und die gefahrenrelevanten Elemente so 

gut wie möglich zu kennen . Es wird daher in vielen Fäll en er

forderlich sein , auch Parameter zu analys ieren, für die in 

der j ewei l igen Deponie keine Grenzwerte f estgelegt wurden . 

Da zufolge der Übernahme der Deponieverordnung § 3 1b geändert 

werden muß , erscheint es s innvo l l , unter einem auch verschie

dene KlarsteIlungen und Bereinigungen vorzunehmen , die im 

Detail näher dargestellt werden . 
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Zu den Best immungen im Einzelnen ; 

Zu § 3 1b Abs . 1 ;  

Der Bewilligungstatbestand des § 3 1b Abs . 1  wird auf das an

l äßlich seiner Einführung gewollte Ausmaß ( siehe Überschrift 

" Abfalldeponien " )  zurückgeführt . Damit wird der durch die Ju

dikatur erfolgten weiten Aus legung - alle j emals abgelagerten 

Abfälle bedürften demnach einer Bewilligung nach § 3 1b - ent 

gegengewirkt (vgl . VwGH 19 . 4 . 19 9 4 , 9 3 / 07 / 0 17 1 ,  2 8 . 7 . 19 9 4 , 

9 2 / 07 / 0 1 5 4 , 2 0 . 12 . 19 9 4 , 9 4 / 0 7 / 0 11 6 ) ,  die enorme Probleme für 

die Altlastensanierung und die Gewässerpol izei bewirkt hätte 

( hoher Aufwand , geringer Nutzen für den Gewässerschutz )  . 

Abfallagerungen , die nicht als Abfalldeponie zu sehen sind ,  

werden dami t nicht aus dem WRG entlassen, sie unterliegen 

j edenfalls den § §  3 1  und 3 2  Abs . 2  lit c .  Der Abfallbegri f f  

entspricht j enem des AWG ( siehe VwGH 7 . 5 . 19 9 1 , 9 0 / 0 7 / 0 17 1 ,  

2 5 . 6 . 1 9 9 1 , 9 0 / 0 7 / 0 13 1 ) . Damit f indet ggf . auch § 3 2  AWG 

Anwendung . 

Unter den Begriff der " Abfal ldeponie "  fall en nicht bloß die 

zur Abfallaufnahme bestimmten Einrichtungen , sondern auch 

alle sonst für den Betrieb und Bestand der Deponi e  nöt igen 

Vorkehrungen sowie der Deponiekörper ( die Müllschüttung ) 

selbst , gilt doch nach ständiger Rechtsprechung im WRG als 

Anlage alle s , was durch Menschenhand angelegt ist . Bewil l i 

gungspflichtig i s t  auch - vorbehaltlich der l i t  c - die 

Änderung von der Deponie dienenden Anlagen (Anlagenteil en ) i 

dazu gehören zb S ickerwassererfassung , Entgasung , Eingangs

kontrollgebäude , Umzäunung , Verkehrswege und andere Zubehörs

anlagen . 

Die Bewilligungs freiheit für die in lit a und ' b genannten 

Tatbestände ist bereits derzeit im Gesetz enthalten . Neu ist 

die in lit c enthaltene Bewilligungs freiheit für geringfügige 
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Anlagenänderungen , dh diese dür fen 

o öffent lichen Interessen nicht nachte ilig s ein , 

o fremden Rechten nicht nachteilig sein,  

o bei Berührung fremder Rechte nur mit Zustimmung der 

Betro ffenen vorgenommen werden . 

Diese Kri terien müssen alle erfüllt sein , um Bewil l igungs - . 

freiheit annehmen zu können . In Betracht kommen vor allem 

betrieblich sinnvolle Änderungen von Zubehörsanlagen (Anla

genteilen )  wie Leitungen , Straßen , Gebäude , Zäune usw . ; die 

Räumung e iner Deponie kann nicht mehr darunter fal l en ,  weil 

sie  zwei fellos ö ffent liche Interessen durch Gefährdung der 

Gewässer , der Luft , der Nachbarn usw . nachteilig berührt . 

Auch eine Erweiterung um zusätzliche Abfallarten oder e ine 

f lächenhafte Erweiterung ist nicht bewil l igungs frei . Die 

Stillegung der Deponie ist  keine bewilligungspf lichtige 

Änderung ; sie ist nach Abs . 8  zu behandeln . 

Anpassungen an den Stand der Technik werden im allgemeinen 

mit größeren , dh . bewilligungspf lichtigen Änderungen einher

gehen (vgl . auch § 3 1d Abs . 3  lit b) . 

§ 3 1b Abs . 1  erklärte § 3 2  Abs . 2 lit c für Fäll e ,  die e iner 

Bewilligungspflicht nach § 3 1b unterliegen, für unanwendbar . 

Das bedeutete aber nicht , daß dort , wo neben einer Abl agerung 

von Abfällen auch andere Sachverhalte verwirklicht werden , 

die den Tatbestand des § 3 2  Abs . 2  lit c erfüllen ,  die letzt

genannte Bestimmung nicht - neben § 3 1b - zur Anwendung kommt 

(VwGH 2 1 . 9 . 19 9 5 , 9 5 / 0 7 / 0 0 5 9 ) .  Im Hinbli ck darauf ,  daß Abfall -

deponien nach nunmehrigem Stand der Technik eindeutig nicht 

mehr dem Tatbestand des § 3 2  zugeordnet werden können ( siehe 

oben allgemeiner Teil ) ,  kann auch die 1 9 9 0  noch zur Klarheit 

aufgenommene Ausschlußregel bezüglich der Anwendung des § 3 2  

Abs . 2  lit c auf die Ablagerung ent fallen und damit der im 

zit . Erkenntnis dargelegte Gedanke noch verdeutlicht werden . 

Eine Bewil l igung nach § 3 1b WRG entbindet keineswegs von der 

Verpflichtung zur Beachtung auch anderer Bewilligungstatbe-
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stände des WRG , die im Zusammenhang mit der Abfal ldeponie 

verwirklicht werden könnten (u . a .  §§ 9 ,  1 0 ,  3 1a ,  3 2  Abs . 2  lit 

a und c,  3 4 , 38 usw . ) .  Die Verantwortung hiefür trägt der 

Bewil ligungswerber . 

Zu § 3 1b AbS . 2 i  

Diese Regelung entspricht den früheren § 3 1b Abs . 4 ,  ergänzt 

um Vorgaben aus dem Gemeinsamen Standpunkt des Rate s  der EU 

zur Abfalldeponierichtlinie ( EG Nr . 4 / 9 6 ,  Art . 8 ) . 

Insbesondere wird der Bewilligungswerber Angaben über s eine 

innerbetrieblichen Maßnahmen zum Betrieb sowie zur Überwa

chung und Kontrolle der Deponie ( insbesondere auch seines 

Personals )  zur Einhaltung der Bewilligung (vgl . EMAS -Verord

nung 183 6 /9 3 /EWG , ISO 1 4 0 0 0 - usw . ) und des Verhaltens der 

Deponie und der Abfälle zu machen haben ( Deponiebetriebsord

nung ) . Diese können ebenso wie andere Proj ektsunterlagen als 

Bescheidbestandteil erklärt und damit rechtsverbindlich ge

macht werden . Dies gibt dem Bewil ligungswerber Konz eptions

freiheit und erleichtert und entlastet die behördli che Ent 

scheidung . 

Eine rechtz eitige Aus einandersetzung mit den für die Stille

gung und Nachsorge erforderlichen Maßnahmen ist ebenfalls 

geboten ,  um auch die ökonomische Seite des Deponiebetriebes 

für den Bewilligungswerber übers�haubarer zu gestalten und 

die in Abs . 8  vorgesehene Vorgangsweise zu erleichtern . 

Angaben über die Sicherstellung s ind EU-rechtlich geboten . 

Zusätz lich erforderl i che Angaben ergeben sich - u . a .  - aus § 

9 AWG , § 3 0  Deponiev und § §  103 f f  WRG . 

Zu § 3 1b AbS . 3 i  

Der frühere § 3 1b Abs . 2  wird ergänzt um Vorgaben aus dem EU-
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Recht ; wesentlich ist die den Kern der Neuregelung bi ldende 

Verbindung zur Deponieverordnung , womit diese als Stand der 

Technik generell im WRG Geltung erlangt . Änderungen des Stan

des der Technik s ind damit nur bei Änderung der Deponi ever

ordnung beachtl ich (vgl . ähnliches Konzept bei den §§ 3 3b und 

3 3 c ) ; für diesen zukünftig denkbaren Fall tri fft Abs . 9  ent 

sprechende Vorkehrungen . 

Da der VwGH die ParteisteIlung der Gemeinden gern . § 1 3  Abs . 3  

auch für Deponievorhaben moniert hat (VwGH 2 6 . 4 . 19 9 5 , 

9 2 / 0 7 / 0 1 5 9 ) ,  wird sie durch eine dem § 3 1c Abs . 3  ähnliche 

Formul ierung ausdrücklich verankert . Damit wird auch der vom 

VwGH gerügte Wertungswiderspruch beseitigt ( si ehe auch unten 

§ 1 0 2  Abs . 1  lit d ) . 

EU-rechtlich ist vor Aufnahme des Deponiebetriebes eine be

hördliche Überprüfung erforderlich .  Sie soll nun in s innge

mäßer Anwendung des § 121 - ggf . als Teilkollaudierung - er

folgen . Dabei ist sicherzustel l en ,  daß die für die Aufnahme 

und den Fortgang des Deponiebetriebes erforderlichen Anlagen 

und Vorkehrungen j eweils recht zeitig bewil l igungsgemäß vor

handen und funktionstüchtig sind . Eine Überprüfung nach Ab

s chluß der Deponie ist in Abs . 8  vorgesehen . 

Anzumerken ist , daß - anders als sonst bei Wasserbauvorhaben 

- eine Kollaudierung erst nach ( vollständiger ) Fert igstellung 

bei Deponien s innlos erscheint , weil dies erst nach Abschluß 

des Deponievorganges vorzunehmen wäre . Hierauf wäre bei der 

Bestimmung von Baufristen gern . § 112  entsprechend Bedacht zu 

nehmen . 

Zu § 3 1b Abs . 4 i  

Hier erfolgt eine generelle Befristung der Beschickung der 

Deponie und eine regelmäßige Aktualisierung gern . Grundwasser

Richtlinie der EU ( 8 0 / 6 8 /EWG ) . Ein Zeitraum von 15 Jahren 

wird im allgemeinen als abfallwirtschaftl ich ausreichend an-
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zusehen sein . Der Bewil ligungswerber hat einen Rechtsanspruch 

auf diesen Einbringungszeitraum ; die Behörde darf nur dann 

kürzere Zeiträume festlegen , wenn dies besondere Umstände er

fordern . Solche Umstände können etwa darin gelegen sein, daß 

das vorgesehene Deponievolumen angesichts der zu erwartenden 

Anlieferungen deutlich früher erschöpft s ein würde , oder daß 

die für die Abfallanl ieferung maßgebl iche Maßnahme selbst nur 

befristet durchgeführt werden soll ( zB Aushubdeponie für be

stimmte Bauvorhaben etc ) . Andererseits hat der Bewi lligungs

inhaber einen Anspruch auf Fristverlängerung , wobei die Be

s timmungen für die Wiederverleihung von Wasserbenut zungsrech

ten ( §  2 1  Abs . 3 )  entsprechend übernommen wurden . 

Der Bestand der Deponiebewill igung selbst wird durch den 

Ablauf des Einbringungszeitraumes nicht berührt ; dies gilt 

insbesondere für die verpflichtung des Deponiebetreibers zum 

Abschluß der Deponie sowie zur Nachsorge und Kontrolle . 

Ergänzt wird die Regelung um eine ad hoc - Übergangsbestim

mung für bereits bestehende Deponien . 

Zu § 3 1b AbS . 5 i  

Die EU-Abfalldeponierichtlinie wird zwingend eine S i cherstel 

lung als Bewilligungsvoraussetzung vorsehen . Dies erfordert 

eine Adaption des bisherigen § 3 1b Abs . 3 ,  wobei gleichzeitig 

auf Grund bi sheriger Erfahrungen eine nähere Determination 

der Bemessung der Sicherstellung erfolgt . Im Hinblick auf die 

dabei zu berücksichtigenden viel fältigen Faktoren erscheint 

e ine Verordnungsermächtigung zweckmäßig , wobei gerade dadurch 

die erforderliche Rechtssicherheit für Betroffene wie für Be

hörden erz i elt werden kann . Bisherige Bemühungen des BMLF um 

e ine einschlägige Richtl inie hatten bei den Beteiligten ge

ringes Echo . Aus Vorarbeiten hiezu hat s i ch aber ergeben, daß 

eine weitgehend einheitliche vorgangswei s e  doch im besonderen 

abfallwirtschaftlichen Interess e  gelegen s ein dürfte . 
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Anerkannt wird nunmehr auch eine Haftungserklärung eines Was 

s er- oder Abfallverbandes ,  weil in der Praxis vielfach solche 

Verbände die regionale Abfallwirtschaft betreuen . 

Die Sicherstellung soll in erster Linie die konsensgemäße 

Errichtung sowie den ordnungsgemäßen Betrieb sowie die Stil

l egung und Nachsorge gewährleisten . Die bei der Bemessung der 

Sicherstellung zu bedenkenden möglichen Mißstände können nur 

solche sein , die nach dem natürlichen Lauf der Dinge vernünf

t igerweise eintreten können, nicht aber außergewöhnliche Er

eignisse , die erfahrungsgemäß kaum j e  auftreten . Damit wird 

die Sicherstellung im allgemeinen die Errichtungskosten der 

Deponie wohl nicht übersteigen , was vermutlich als unverhält

nismäßig anzusehen wäre . 

Zu § 3 1b Abs . 6 :  

Hier wird der EU-rechtlich geforderte Mindest inhalt von Depo

niebewil l igungen normiert . Weitergehende sonstige Vorschri f 

t en ( zb .  § 1 1 1  WRG , § 3 1  DeponieV)  werden dadurch nicht 

berührt . 

Zu § 3 1b Abs . 7 :  

Bleibt unverändert . 

Zu § 3 1b Abs . 8 : 

Vormals § 3 1b Abs . 5 .  Neu sind die Bewilligungsfreiheit für 

bestimmte Maßnahmen sowie die Möglichkeit notstandspolizei

l icher Maßnahmen , fal ls sich solche als erforderlich erwe i 

s en .  Die Anzeigepflicht dient der Information der Behörde , um 

Mißständen rechtzeitig vorbeugen zu können . Wenn die Behörde 

nicht fristgerecht reagiert , wird sie dem auf ihr Stil l 

s chweigen vertrauenden Deponieberechtigten weitere Maßnahmen 

nur mehr nach Verhältnismäßigkeit vorschreiben können . 
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Zu § 3 1b Abs . 9 :  

Hier wird e ine generelle Anpassungsverpflichtung pro futuro 

( laut EU-Vorgabe ) normiert ; sie wird allerdings erst bei Än

derungen der Deponieverordnung zum Tragen kommen . Wesentlich 

i s t  die Möglichkeit , von allzu strikten Vorgaben Abstand neh

men zu können , wenn kostengünst igere Maßnahmen zur Erreichung 

des Schutz zweckes ausreichen ; die Beweislast hiefür trägt der 

Begünstigte , weil er am besten um die Verhältnisse an seiner 

Deponie weiß . Eine ähnliche Regelung für bestehende Deponien 

ist  in § 3 1d Abs . 3  lit b vorgesehen . 

Zu § 3 1b Abs . 10 :  

Im Interesse der E inhaltung der Anforderungen an Deponien 

erfolgt eine Übernahme der Sanktion des § 27 Abs . 4 , um 

rechtzeitig Abhil f e  schaf fen und das Entstehen von Alt lasten 

verhindern zu können . Ob die Behörde eine bloß vorübergehende 

E instellung des Deponiebetriebes oder eine ( endgült ige ) 

S chließung der Deponie anordnet , wird nach dem allgemein für 

verwaltungspolizeiliche E ingri f fe geltenden Verhältnismäßig

,Ieitsprinz ip von der Art der vorgefundenen Mängel abhängen : 

s ind solche Mängel behebbar , wird nur e ine vorübergehende 

E instellung bis zur erfolgten Mängelbehebung in Betracht kom

men , andernfalls hingegen die Schließung der Deponie . Dabei 

wird auf die vom VwGH zu § 27 Abs . 4  entwickelten Grundsätze 

( vgl . VwGH 2 6 . 11 . 19 9 1 , 9 0 / 07 / 0 13 7 ) Bedacht zu nehmen sein . 

Zu § 3 1d Abs . 2 :  

Mit der WRG-Nov 1 9 9 0  war der vorsorgende Bewilligungstatbe

stand des § 3 1b für Abfalldeponien geschaffen worden ; in 

Betrieb stehende nach früheren Vorschriften ( in erster Linie 

§ 32 WRG ) genehmigte Deponien wurden mit § 3 1d Abs . 2  in das 

neue Rechtsregime übergel eitet . Unverändert bli eb die Rechts 

l age für bereits geschlossene Deponien mit den oben bereits 

aufgezeigten Konsequenzen . 
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Mit der nun geplanten Neuregelung des § 3 1d Abs . 2  soll e1ne 

Übergangslösung auch für solche vor 19 9 0  geschlossenen Alt 

deponien gefunden werden . Durch authentische Interpretation 

wird e ine rechtl i che Deckung für den Weiterbestand der Ab

fallagerung sowie für all fällige Einwirkungen auf G ewässer 

gegeben . Damit verfügen auc� solche Deponien (weiterhin ) über 

eine aufrechte Bewi l l igung ; dies schließt unerwünschte Haf 

tungsfolgen aus und ermöglicht eine - gegenüber der sonst 

gebotenen Anwendung des § 13 8 Abs . 1  - sachgerechtere und 

maßvol l e  Sanierung derartiger Altlasten , soweit sie nach dem 

Stand der Technik nötig und vertretbar ist . Eine Belastung 

der Verpflichteten ist damit nicht verbunden , weil die hier 

ausgelöste all fällige Anpassungspflicht für sie günstiger ist 

als die weitgehend unbeschränkte Haftung nach §§ 3 1  und 13 8 

WRG bzw . dem ALSAG . ·  

Z u  § 3 1d Abs . 3 :  

Hier erfolgt eine Anpassung bestehender Deponien an die Depo

nieverordnung nach einem ausgewogenen Stu fenplan ( s iehe 

oben) . Was an Einrichtungen rasch erfolgen kann , ist  sofort 

zu veranlas sen ;  dies gilt auch für einzustellende Deponien , 

um das Entstehen von Altlasten möglichst zu vermeiden . Die 

Anforderungen an die Beschaffenheit der Abfälle werden erst 

wirksam,  wenn hinreichende Vorbehandlungsanlagen zur Verfü

gung stehen . 

Zu § 3 1d Abs . 4 :  

Übergangsregelung für anhängige Verfahren . Die Wahl des 

Stichtages ( 1 . 1 . 19 9 6 )  soll verhindern , daß vor Inkrafttreten 

des Gesetzes noch rasch nicht ausgereifte Proj ekte einge

reicht werden . 
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Zu § 3 1d Abs . 5 :  

Notwendige Sankt ion für unterlassene Anpassungsmaßnahmen 

Zu § 102 Abs . 1  lit d :  

Anpassung der ParteisteIlung der Gemeinden zum S chutz der in 

§ 3 1b Abs . 3  normierten Interessen der ört lichen Was serversor

gung gern . VwGH 2 6 . 4 . 19 9 5 , 92 /07 / 0159 . 

Zu § 120a :  

Die Bestimmungen über die Deponieaufsicht ( früher § 3 1b Abs . 

6 )  werden systematisch richtig nächst dem § 1 2 0  eingeordnet 

und entsprechend ausgestaltet und vertieft . Hier ist  der Min

destinhalt der Aufgaben der Deponieaufsicht normiert , weitere 

Aufgaben sind im Interes s e  der Rechtssicherheit bes cheidmäßig 

festzulegen . 

Zu § 134 Abs . 4 :  

Entsprechend dem Gemeinsamen Standpunkt des Rates Nr . 4 / 9 6  

s owie der Regelungen des ALSAG ist eine Meldepflicht des 

Berechtigten vorgesehen . 
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WRG - A B F A L L D E P O N I E N  

dzt . Regelung 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

§ 3 1b .  Abfa l ldeponien 

( 1 ) Die Ablagerung von Abfällen - ausgenommen solcher , bei 

deren ungeschützter Lagerung eine Verunreinigung der Gewässer 

e inschließl ich des Grundwassers nicht zu besorgen ist - sowie 

die Errichtung und der Betrieb der hiezu dienenden Anlagen 

bedarf einer wasserrecht lichen Bewil ligung durch den Landes 

hauptmann ; § 3 2  Abs . 2 lit . c f indet keine Anwendung . Keiner 

Bewilligung bedarf das ein Jahr nicht überschreitende ord

nungsgemäße Bereithalten von Abfällen zum Abtransport , zur 

Verwertung oder zur sonstigen Behandlung . 

( 2 )  Die Bewilligung darf nur erteilt werden , wenn die zum 

S chutz der Gewässer einschließl i ch des Grundwassers vorgese

henen Maßnahmen dem Stand der Technik entsprechen , eine unzu

lässige Beeinträchtigung öffent licher Int eressen (§ 1 0 5 ) und 

fremder Rechte (§ 1 2  Abs . 2 )  ni cht zu erwarten ist und die 

Überwachung und Betreuung der Deponie auf die vermutliche 

Dauer der Gewässergefährdung sich,ergestellt erscheint . 

( 3 )  Die Wasserrechtsbehörde hat dem Bewil ligungswerber die 
\ 

Leistung e iner angemessenen Sicherstellung für die Erfüllung 

von Auflagen, unter denen die Bewil ligung erteilt wurde , so

wie für die ordnungsgemäße Erhaltung der Deponie aufzuerle

gen . Die Leistung einer Sicherstel lung entfällt , wenn e ine 

ausreichende Haftungserklärung e iner Gebietskörperschaf t  

vorliegt oder wenn eine ausreichende Sicherstellung nach an

deren bundesgesetzlichen Vorschriften geleistet wird . 
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( 4 )  Ansuchen um eine Bewilligung nach Abs . 1 haben unbescha

det der Bestimmungen des § 103 j edenfalls Angaben über die 

Eignung des vorgesehenen Standortes in hydrologischer , geolo

gischer und was serwirtschaftlicher Hinsicht sowie über die 

zum Schutz der Gewässer einschl ießl ich des Grundwas s ers auf 

die vermutl iche Dauer der Gewäs serge fährdung vorgesehenen 

Maßnahmen und die Art der vorgesehenen Sicherstellung zu ent 

halten . 

( 5 )  Die vorübergehende oder dauernde Einstellung des Deponie 

betriebes sowie die Auflassung der Deponie und der zugehöri 

gen Anlagen s ind spätestens vier Wochen vorher der Wasser

rechtsbehörde anzuzeigen . Dabei hat der Wasserberechtigte die 

zur dauernden Vermeidung einer Gewässerge fährdung nach dem 

Stand der Technik erforderlichen Maßnahmen vorzusehen und der 

Wasserrecht sbehörde bekanntzugeben . S ind die vorgesehenen 

Maßnahmen unzureichend oder kommt der Wasserberecht igte sei

ner Verpflichtung nicht nach , so hat die Wasserrechtsbehörde 

die zum Schutz der Gewässer einschl ießlich des Grundwassers 

erforderlichen Maßnahmen vorzuschreiben und in sinngemäßer 

Anwendung des Abs . 3 sicherzustellen .  Kann der Was serberech

t igte nicht beauftragt oder zur Sicherstellung herangezogen 

werden , dann ist  an seiner Stel le dem Liegenschaftseigentümer 

der Auftrag zu erteilen und die Sicherstellung aufzuerlegen . 

Werden die Vorkehrungen nicht vom Verpflichteten durchge

führt , s ind hiermit auf seine Kosten hiezu befugte Fachkun

dige oder Unternehmungen zu betrauen . 

( 6 )  Die Wasserrechtsbehörde hat zur Überwachung der Einhal 

tung der Vorschriften und Bescheide , einschließlich j ener 

nach Abs . 5 auf Kosten des Wasserberechtigten geeignete Auf 

sichtsorgane mit Bescheid zu bestel len . § 1 2 0  finde t  sinnge

mäß Anwendung . 
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( 7 )  Bewilligungen nach Abs . 1 und die damit verbundenen Ver

pflichtungen s ind im Grundbuch von Amts wegen als Belastung 

ersichtl ich zu machen . Die Ersichtl ichmachung hat zur Folge , 

daß sich niemand , der eine spätere Eintragung erwirkt , auf 

die Unkenntnis der Belastung berufen kann . 

§ 3 1d .  Bestehende Anlagen 

( 2 )  Vor dem 1 .  Juli 1 9 9 0  erteilte wasserrecht l i che Bewilli

gungen für Abfalldeponien gelten als  Bewi lligung nach § 3 5 ,  

soweit sie nicht vor diesem Zeitpunkt erloschen s ind . Sie  

s ind von Amts wegen im Grundbuch ersicht lich zu machen . Die 

Ersicht l ichmachung hat zur Folge , daß s ich niemand , der eine 

spätere Eintragung erwirkt , auf die Unkenntnis der Belastung 

berufen kann . 
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